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Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Gesamtergebnisrechnung

Ist 2017 Ist 2016

EUR EUR

1. Ordentliche Gesamterträge

   Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00

   + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.902.586.137,58 2.727.034.701,55

   + Sonstige Transfererträge 298.172.881,31 266.416.854,24

   + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 610.827.760,55 593.852.051,63

   + Privatrechtliche Leistungsentgelte 247.439.498,58 236.401.040,55

   + Kostenerstattung und Kostenumlagen 207.385.165,65 207.627.316,96

   + Sonstige ordentliche Erträge 103.749.835,42 54.571.163,06

   + Aktivierte Eigenleistungen 1.294.631,37 1.443.667,95

   +/- Bestandsveränderungen -995.865,53 -988.305,95

   = Ordentliche Gesamterträge 4.370.460.044,93 4.086.358.489,99

2. Ordentliche Gesamtaufwendungen

   - Personalaufwendungen 703.684.557,06 666.838.295,91

   - Versorgungsaufwendungen 171.839.932,17 148.088.521,35

   - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 404.561.047,07 379.005.772,70

   - Bilanzielle Abschreibungen 61.832.011,95 63.585.121,11

   - Transferaufwendungen 2.804.100.495,15 2.732.953.395,60

   - Sonstige ordentliche Aufwendungen 62.184.304,27 65.101.257,35

   = Ordentliche Gesamtaufwendungen 4.208.202.347,67 4.055.572.364,02

3. Ordentliches Gesamtergebnis

   Summe der Ordentlichen Gesamterträge 4.370.460.044,93 4.086.358.489,99

   - Summe der Ordentlichen Gesamtaufwendungen 4.208.202.347,67 4.055.572.364,02

   = Ordentliches Gesamtergebnis 162.257.697,26 30.786.125,97

4. Gesamtfinanzergebnis

   Finanzerträge 41.502.032,82 86.546.985,96

     davon Erträge aus assoziierten Beteiligungen: 36.588.714,81

   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 13.604.741,55 21.991.972,81

   = Gesamtfinanzergebnis 27.897.291,27 64.555.013,15

5. Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

   Ordentliches Gesamtergebnis 162.257.697,26 30.786.125,97

   + Gesamtfinanzergebnis 27.897.291,27 64.555.013,15

   = Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 190.154.988,53 95.341.139,12

6. Außerordentliches Gesamtergebnis

    Außerordentliche Gesamterträge 0,00 0,00

   - Außerordentliche Gesamtaufwendungen 0,00 0,00

   = Außerordentliches Gesamtergebnis 0,00 0,00

7. Gesamtjahresergebnis

   Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 190.154.988,53 95.341.139,12

   + Außerordentliches Gesamtergebnis 0,00 0,00

   = Gesamtjahresergebnis 190.154.988,53 95.341.139,12
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Lagebericht zum LWL-Gesamtabschluss für das Haushaltsjahr 2017 

 

 

Im Gesamtlagebericht nach § 51 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) 

ist das durch den Gesamtabschluss zu vermittelnde Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 

und Finanzgesamtlage des „Konzerns LWL" zu erläutern. Ferner muss ein Überblick über den 

Geschäftsverlauf gegeben werden, in dem die wichtigsten Ergebnisse des Gesamtabschlusses 

und die Gesamtlage in ihren tatsächlichen Verhältnissen darzustellen sind. 

 

Der Gesamtlagebericht hat eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgaben-

erfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft des LWL unter Einbeziehung der ver-

selbstständigten Aufgabenbereiche und der Gesamtlage des LWL zu enthalten. Über Vorgänge 

von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu 

berichten. In die Analyse sollen Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der 

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des LWL sind, einbezogen und unter 

Bezugnahme auf die im LWL-Gesamtabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch 

ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung des LWL einzugehen; zu-

grunde liegende Annahmen sind anzugeben. 

 

Diesen Maßgaben folgend ist der Lagebericht zum LWL-Gesamtabschluss 2017 in folgende 

Bestandteile gegliedert: 

 

- I.    Allgemeiner Teil 

 

- II.   Geschäftsverlauf 2017 und wirtschaftliche Lage  

 

- III.  Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des LWL  

 

- IV. Angaben zum Direktor des LWL und zum Allgemeinen Vertreter und Kämmerer so-

wie zu den Mitgliedern der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe nach § 95 

Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) 

 

Zugrunde gelegt wurden der Lagebericht des Jahresabschlusses 2017 für die Kernverwaltung, 

die Lageberichte 2017 der Sondervermögen und der verbundenen Unternehmen sowie der 

Beteiligungsbericht 2017 des LWL. 
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I. Allgemeiner Teil 

 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) arbeitet als Kommunalverband mit 

rund 17.000 Beschäftigten für die 8,3 Millionen Menschen in der Region. Er erfüllt Auf-

gaben im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und 

in der Kultur, die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenommen werden. Ebenso enga-

giert er sich für eine inklusive Gesellschaft in allen Lebensbereichen. Dabei betreibt der 

LWL 35 Förderschulen und 18 Museen sowie zwei Besucherzentren, deren Aufwand und 

Ertrag ebenso im LWL-Kernhaushalt abgebildet sind, wie die Aufwendungen zur Wahr-

nehmung der Aufgaben in der LWL-Behindertenhilfe (hauptsächlich auf Basis des SGB 

XII), die den weit überwiegenden Teil des Kernhaushaltes bestimmen.  

Daneben gehören zum LWL Sondervermögen und verbundene Unternehmen. Dabei 

handelt es sich um 24 LWL-Kliniken, Wohnverbünde, Pflegezentren und Maßregelvoll-

zugseinrichtungen, drei Jugendheime, den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb und die 

Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.  

 

Die neun kreisfreien Städte und 18 Kreise in Westfalen-Lippe sind die Mitglieder des 

LWL. Sie tragen und finanzieren den Landschaftsverband, dessen Aufgaben ein Parla-

ment mit 116 Mitgliedern aus den westfälischen Kommunen gestaltet. Darüber hinaus 

finanziert sich der „Konzern LWL“ aus Landesmitteln, Krankenhauserlösen und weiteren 

Entgelten.  

 

Um die kommunale Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage darstellen 

zu können, sind die aus dem Organisations- und Rechtsrahmen der Kernverwaltung 

ausgegliederten Tätigkeitsbereiche mit zu berücksichtigen. Der LWL hat im Gesamtab-

schluss seinen Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Haushaltsjahres 

aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich- oder privatrechtlicher Form 

zu konsolidieren (§ 116 Abs. 2 GO NRW). 
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Für den LWL-Gesamtabschluss ergibt sich folgender Konsolidierungskreis: 
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1.  Vollkonsolidierungskreis des LWL 

 

Die verselbstständigten Aufgabenbereiche des LWL (Sondervermögen und verbundene 

Unternehmen) sind gemäß § 50 GemHVO NRW i. V. m. §§ 300 bis 309 HGB voll zu kon-

solidieren, d. h. sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgren-

zungsposten sowie Aufwendungen und Erträge der einbezogenen Sondervermö-

gen/Unternehmen sind vollständig und nach den konzerneinheitlichen Rechnungsle-

gungsvorschriften in den LWL-Gesamtabschluss aufzunehmen. 

 

1.1 Sondervermögen des LWL 

 

Die nachfolgend dargestellten Sondervermögen werden als Einrichtungen ohne 

Rechtspersönlichkeit gem. § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung (LVerbO NRW) in 

Verbindung mit § 107 Abs. 2 GO NRW nach den Vorschriften der Landschaftsverbands-

ordnung, der Gemeindeordnung NRW, der Eigenbetriebsverordnung und den Bestim-

mungen der jeweiligen Betriebssatzungen wie ein Eigenbetrieb geführt. 

 

a) LWL-Kliniken 

 

Die LWL-Kliniken haben die Prävention, Untersuchung, Behandlung, Pflege und Reha-

bilitation von Patientinnen und Patienten entsprechend ihrer Aufgabenstellung und der 

ihnen nach regionalen oder sachlichen Gesichtspunkten übertragenen Aufnahmever-

pflichtungen sicherzustellen. 

 

b) LWL-Pflegezentren und Wohnverbünde 

 

Die LWL-Pflegezentren und die LWL-Wohnverbünde haben die Aufgabe der Pflege und 

sozialen Betreuung von Pflegebedürftigen sowie der Förderung und Pflege von psy-

chisch/geistig behinderten Menschen. 

 

c) LWL-Einrichtungen des Maßregelvollzugs 

 

Die LWL-Einrichtungen des Maßregelvollzugs haben die Behandlung, Sicherung und 

Nachsorge der ihnen zugewiesenen Patientinnen und Patienten nach Maßgabe des 

Maßregelvollzugsgesetzes NRW zu gewährleisten. 

 

d) LWL-Jugendheime 

 

Das LWL-Landesjugendamt ist überörtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die 

sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 85 Abs. 2 SGB VIII. Die Aufgaben der Einrich-

tungen (LWL-Jugendhilfezentrum Marl, LWL-Heilpädagogisches Kinderheim Hamm 

und LWL-Jugendheim Tecklenburg) leiten sich demnach vom § 85 Abs. 2 SGB VIII ab 

und umfassen erzieherische Hilfen sowie Eingliederungshilfen (in stationäre, teilstatio-

näre und ambulante Hilfen). 
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e) LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

 

Gegenstand des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebes ist die zentrale Steuerungsun-

terstützung und Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben in der Grundstücks- und 

Gebäudewirtschaft für alle Immobilien des LWL. 

 

 

1.2 Verbundene Unternehmen  

 

Verbundene Unternehmen sind verselbstständigte Aufgabenbereiche des LWL in pri-

vatrechtlicher Organisationsform. 

 

a) Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (WLV) 

 

Gesellschaftszweck ist die Förderung der wirtschaftlichen Interessen des Landschafts-

verbandes Westfalen-Lippe. Die Gesellschaft hält daher u. a. Beteiligungen an Versor-

gungs- und Versicherungsunternehmen mit regionaler Bedeutung im Gebiet des LWL. 

Daneben ist die WLV an weiteren Unternehmen gemäß § 5 Abs. 1 c der LVerbO NRW 

beteiligt und nimmt somit die Funktion einer Beteiligungsholding für den LWL wahr. 

Außerdem plant und errichtet die WLV im Verbandsgebiet des LWL Immobilien, die der 

Aufgabenerfüllung des LWL dienen. 

 

b) Kulturstiftung Westfalen-Lippe gGmbH  

 

Gesellschaftszweck ist die Förderung von Kunst und Kultur und landeskundlicher For-

schung in Westfalen-Lippe. Zur Verwirklichung dieses Zweckes ist Gegenstand des Un-

ternehmens die Beschaffung von Mitteln i. S. v. § 58 Nr. 1 der Abgabenordnung (AO) 

für andere steuerbegünstigte Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen 

Rechts zur Förderung kultureller Zwecke, die nicht zu den Pflichtaufgaben des LWL ge-

hören, jedoch in dessen Wirkungskreis fallen. Durch die Verwendung der Mittel der 

Stiftung für ihre satzungsmäßigen Zwecke soll zugleich eine haushaltsmäßige Entlas-

tung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe im Bereich der nicht zu den Pflichtauf-

gaben gehörenden Aufgaben seines Wirkungskreises erreicht werden. Die Stiftung ist 

ausschließlich im ideellen Bereich der Kulturförderung in Westfalen-Lippe und in der 

Vermögensverwaltung tätig. 

 

c) Selbstständiges Wohnen gGmbH Münster 

 

Gesellschaftszweck ist die selbstlose Unterstützung von Personen, die in Folge ihres 

körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen 

sind sowie die Förderung von Wissenschaft und Forschung. Die Gesellschaft leistet dies 

vor allem durch eine technisch und wirtschaftlich optimierte sowie zukunfts- und be-

darfsorientierte Planung, Errichtung und Bewirtschaftung von eigenen Wohnungen für 
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das ambulant betreute Wohnen von Menschen mit Behinderung, die ausschließlich an 

Personen mit Behinderung im Sinne des § 53 Nr. 1 AO vermietet werden. 

 

 

2. Assoziierte Unternehmen des LWL 

 

Hierbei handelt es sich um verselbstständigte Aufgabenbereiche unter maßgeblichem 

Einfluss des LWL (i. d. R. > 20 % und ≤ 50 %), die gemäß § 50 Abs. 3 GemHVO NRW i. 

V. m. §§ 311 und 312 des Handelsgesetzbuches nach der Equity1 Methode zu konsoli-

dieren sind. 

 

 

a) Provinzial NordWest Holding AG 

 

Nach § 5 Abs. 1 c LVerbO obliegt dem LWL die Beteiligung an der Provinzial NordWest 

Holding AG. Durch seine Beteiligung unterstützt der LWL den Verbund der Provinzial 

mit den Sparkassen, insbesondere mit denen der Mitgliedskommunen des LWL. Als 

Versicherungsholding verfolgt die Gesellschaft über ihre operativen Tochtergesell-

schaften das Ziel der Förderung der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung 

mit Versicherungsschutz und der Aufrechterhaltung eines kundenorientierten und re-

gional ausgewogenen Marktes für Versicherungsprodukte, insbesondere auch im Ge-

biet des LWL. 

 

b) KEB Holding AG 

 

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensge-

genständen jeder Art, speziell von Beteiligungen auf dem Energiesektor, insbesondere 

durch Erwerb und Verwaltung einer direkten und indirekten Beteiligung an der RWE 

AG, Essen, die in zentralen Bereichen der Daseinsvorsorge tätig ist. 

 

 

3.  Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung und sonstige Beteiligungen 

 

Es handelt sich hierbei um verselbstständigte Aufgabenbereiche von untergeordneter 

Bedeutung bzw. ohne maßgeblichen Einfluss des LWL bzw. übrige Beteiligungen. Diese 

werden gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW nach der At-Cost-Methode2 dem Konsolidie-

rungskreis zugerechnet.  

  

                                            
1 Bei der Equity Konsolidierung erfolgt die Bilanzierung als Beteiligung an den assoziierten Unternehmen, die ent-

sprechend der jeweiligen Eigenkapitalentwicklung ergebniswirksam fortzuschreiben ist. 
2 Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert an dem Tochterunternehmen lediglich mit den Anschaffungskosten (At-

Cost) geführt. 



LWL – Finanzabteilung  
 

 

 

 

 

 8 

3.1 Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung 

 

a)  Ardey-Verlag GmbH 

 

Gegenstand des Unternehmens sind der Verlag, die Herstellung und der Vertrieb von 

kulturellen Erzeugnissen jeder Art, insbesondere zur Förderung der Kultur in Westfalen-

Lippe, und die damit im Zusammenhang stehenden Handelsgeschäfte.  

Der Verlag unterstützt damit den Landschaftsverband Westfalen-Lippe bei der Wahr-

nehmung kultureller Aufgaben. 

 

b)  Institut für vergleichende Städtegeschichte – IStG –GmbH 

 

Das Institut fördert und betreibt Wissenschaft und Forschung im Bereich der verglei-

chenden Städtegeschichte in Westfalen-Lippe insbesondere durch Forschungsprojekte, 

Entwicklung und Erprobung methodischer Ansätze, Publikationen, Tagungen, Lehrver-

anstaltungen und Vorträge sowie die Bereitstellung von stadtgeschichtlicher Literatur, 

Karten-, Bild- und weiterem Forschungsmaterial. Es agiert gem. § 107 Abs. 2 Nr. 2 GO 

NRW als nicht wirtschaftlich tätige Einrichtung. 

 

c)  Gemeindepsychiatrisches Zentrum GmbH 

 

Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Gemeindepsychiatrischen 

Zentrums unter vorrangiger Beachtung der Vorschriften des KHG NRW und der Kom-

munalverfassung. Dabei soll als wesentliches Ziel die klinische Psychiatrie unter Berück-

sichtigung der gewachsenen Versorgungsstrukturen gemeindenah in die vorhandene 

ambulante und komplementäre Versorgungslandschaft integriert werden. Insbeson-

dere soll die Versorgung chronisch psychisch Kranker, gerontopsychiatrischer und 

suchtkranker Menschen sichergestellt werden. Das Gemeindepsychiatrische Zentrum ist 

ein im Krankenhausbedarfsplan des Landes NRW anerkanntes Krankenhaus. 

 

d)  Westfälische Werkstätten GmbH 

 

Im Rahmen des Betriebs einer Werkstatt für behinderte Menschen im Umfeld des LWL-

Pflegezentrums und LWL-Wohnverbundes Lippstadt werden verschiedene Maßnahmen 

zur wirksamen Eingliederung und zur Arbeitsförderung von behinderten Menschen 

durchgeführt. 

 

e)  Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen gGmbH (ZAB) 

 

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Bildungsstätte im Bereich der  

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Berufe im Gesundheitswesen. Der Leistungsschwer-

punkt der ZAB besteht im Betrieb der Krankenpflege- und Krankenpflegehilfeschule. 
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f)  Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur 

 

Zweck der Stiftung ist die Förderung kultureller Zwecke durch die museale Erschließung 

klösterlicher Lebenskultur in Westfalen mit dem Ziel, diese einem breiten Publikum nä-

herzubringen. Verwirklicht wird dieses insbesondere durch den Betrieb der Stiftung 

Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur sowie die Durchführung von 

Kulturveranstaltungen (z. B. Konzerte in der Stiftskirche, Klostermarkt). 

 

g)  LWL-Kulturstiftung 

 

Zweck der Stiftung ist die Beschaffung von Mitteln für andere steuerbegünstigte Kör-

perschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts zur Förderung kultureller 

Zwecke, die nicht zu den Pflichtaufgaben des LWL gehören, jedoch in dessen Wirkungs-

kreis fallen. 

 

h)  Peter Paul Rubens-Stiftung 

 

Zweck der Stiftung ist es, mit den Kapitalerträgen den Betrieb des Museums für Gegen-

wartskunst in Siegen aufrechtzuerhalten. 

 

i)  PTV Psychosozialer Trägerverbund Dortmund GmbH 

 

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen 

durch ambulante Hilfs- und Betreuungsleistungen (einschl. ambulanter Pflege sowie 

ambulanter Leistungen nach dem Heil- und Hilfsmittelverzeichnis). 

 

j)       Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung 

 

Stiftungszweck ist die Förderung von Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, 

Bildung und Erziehung sowie das Fördern des Denkmalschutzes und der Denkmal-

pflege, vor allem auch die Bewahrung und Förderung der mit dem Namen von Droste 

zu Hülshoff verbundenen kulturellen und kunsthistorischen Werte und ihre Vermittlung 

an Nachwelt und Öffentlichkeit. 

 

 

3.2 Sonstige Beteiligungen 

 

a)  Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe 

 

Der LWL ist Mitglied im Zweckverband als Träger des Studieninstituts für kommunale 

Verwaltung Westfalen-Lippe. Das Studieninstitut hat die Aufgabe, den Dienstkräften 

der Gemeinden und Gemeindeverbände des Institutsbezirks die nach den Prüfungsord-

nungen vorgeschriebenen Prüfungen abzunehmen und auf diese vorzubereiten. 
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b)  RWE AG 

 

Die RWE AG nimmt Aufgaben wahr, die über den regionalen Wirkungskreis einer Ge-

meinde hinausgehen und das Leistungsspektrum rein kommunaler Energieversor-

gungsunternehmen übersteigen würden. Mit dem Engagement in den Bereichen Ener-

gie- und Wasserversorgung leistet die RWE AG einen Beitrag zur Grundversorgung der 

Bevölkerung und betreibt klassische kommunalwirtschaftliche Aufgaben. 

 

c)  Stiftung Preußen-Museum NRW 

 

Zweck der Stiftung ist die Sammlung, Bewahrung, Dokumentation, Darstellung und Er-

forschung der Zeugnisse der preußischen Geschichte in Nordrhein-Westfalen, insbe-

sondere durch Aufbau, Unterhaltung und Weiterentwicklung des „Preußen-Museums 

Nordrhein-Westfalen“ mit Standorten in Minden für Westfalen und in Wesel für das 

Rheinland. 

 

d)  Erste Abwicklungsanstalt 

 

Die Erste Abwicklungsanstalt ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbstständige, 

teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanz-

marktstabilisierung. Ihre Aufgabe ist es, die von der WestLB – die seit Juli 2012 als Por-

tigon AG firmiert – übernommenen Vermögensgegenstände oder Risikopositionen 

wertschonend abzuwickeln. 

 

e)  d-NRW AöR 

 

Durch das Gesetzgebungsverfahren des MIK NRW wurde die Public Konsortium d-NRW 

GbR zum 01.01.2017 in eine rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts überführt. 

Die d-NRW AöR tritt als Gesamtnachfolgerin in alle Rechte und Pflichten ein. 

 

Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung als Kommanditistin an der d-NRW Be-

sitz-GmbH & Co. KG mit Sitz in Dortmund. Eine wesentliche Zielsetzung von d-NRW als 

eines der Leitprojekte der Landesregierung Nordrhein-Westfalen ist das Initiieren und 

Umsetzen von neuen, innovativen, verwaltungsübergreifenden E-Government-Lösun-

gen an der Schnittstelle von Land und Kommunen in NRW. Kommunen, kommunale 

Verbände und Rechenzentren entscheiden damit als öffentliche Gesellschafter zusam-

men mit dem Land NRW über die weitere Entwicklung und Gestaltung des kommunal-

staatlichen E-Governments in NRW. Angesichts der stetig wachsenden Anforderungen 

an IT-Unterstützung ist eine Zusammenarbeit des LWL mit Dritten bei der Entwicklung 

von E-Government-Lösungen ein wesentlicher Bestandteil der IT-Strategie des LWL. 
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f)  Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH 

 

Gegenstand des Unternehmens ist die Bildung und Vertretung einer einheitlichen Auf-

fassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden 

kommunalpolitischen Fragen. 

Die Gesellschaft vertritt die Interessen kommunaler Aktionäre der RWE AG, die in zent-

ralen Bereichen der Daseinsvorsorge tätig ist. Gesellschafter sind vor allem westfälische 

Kommunen und kommunale Gesellschaften. 

 

 

II. Geschäftsverlauf 2017 und wirtschaftliche Lage 

 

Die Gesamtergebnisrechnung 2017 weist einen Gesamtjahresüberschuss in Höhe von 

190,2 Mio. EUR (Vorjahr: 95,3 Mio. EUR) aus, der entsprechend im Eigenkapital der LWL-

Gesamtbilanz ausgewiesen wird. 

 

Der Jahresüberschuss setzt sich aus einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in 

Höhe von 162,3 Mio. EUR (Vorjahr: 30,8 Mio. EUR) und einem Überschuss im Finanzer-

gebnis in Höhe von 27,9 Mio. EUR (Vorjahr: 64,6 Mio. EUR) zusammen.  

 

Die ordentlichen Gesamterträge betragen im Geschäftsjahr 4.370 Mio. EUR (Vorjahr: 

4.086 Mio. EUR).  

Der größte Anteil hiervon entfällt auf die Landschaftsumlage sowie auf die Schlüssel- 

und Bedarfszuweisungen der LWL-Mutter mit insgesamt 2.866 Mio. EUR (Vorjahr: 2.687 

Mio. EUR). Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hier ein Anstieg von 179 Mio. EUR. 

Diesen Mehrerträgen steht insbesondere ein Mehr an Transferaufwendungen der Ju-

gend- und Sozialhilfe in einer Höhe von 70 Mio. EUR gegenüber.  

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 611 Mio. EUR (Vorjahr: 

594 Mio. EUR) sind Krankenhauserlöse in Höhe von 550 Mio. EUR (Vorjahr: 533 Mio. 

EUR) und Erlöse der Jugendhilfeeinrichtungen in Höhe von 52 Mio. EUR (Vorjahr: 51 

Mio. EUR) enthalten. 

 

Von den ordentlichen Gesamtaufwendungen in Höhe von 4.208 Mio. EUR (Vorjahr: 

4.056 Mio. EUR) entfallen allein 2.803 Mio. EUR (Vorjahr: 2.733 Mio. EUR) auf die Trans-

feraufwendungen, insbesondere im Sozialbereich.  

Die Personalaufwendungen tragen in Höhe von 704 Mio. EUR (Vorjahr: 667 Mio. EUR) 

zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen bei. Hiervon betreffen 453 Mio. EUR die 

Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und 205 Mio. EUR die LWL-Kernverwal-

tung.  

Die bilanziellen Abschreibungen betragen 62 Mio. EUR (Vorjahr: 64 Mio. EUR).  

 

Neben dem Überschuss des ordentlichen Gesamtergebnisses von 162,3 Mio. EUR steht 

ein positives Finanzergebnis in Höhe von 27,9 Mio. EUR.  
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Die Finanzerträge betragen im Geschäftsjahr 41,5 Mio. EUR (Vorjahr: 86,5 Mio. EUR). Es 

handelt sich um die Beteiligungserträge der assoziierten Unternehmen in Höhe von 

36,6 Mio. EUR (Vorjahr: 80,5 Mio. EUR) und um Zinserträge für Ausleihungen, Tages- 

und Festgelder. 

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen im Geschäftsjahr 13,6 Mio. 

EUR (Vorjahr: 22,0 Mio. EUR).  

 

Das Vermögen des „Konzerns LWL“ beträgt in Summe 3,35 Mrd. EUR, hiervon sind 71,5 

% (Vorjahr: 71,6 %) im Anlagevermögen langfristig gebunden. Das Umlaufvermögen 

setzt sich im Wesentlichen aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 

in Höhe von 427,8 Mio. EUR sowie liquiden Mitteln und Wertpapieren des Umlaufver-

mögens in Höhe von 512,6 Mio. EUR zusammen. 

Die Eigenkapitalquote I des „Konzerns LWL“ beträgt 37,9 % (Vorjahr: 32,7 %); bezieht 

man die Sonderposten in die Betrachtung mit ein, erhöht sich die Quote auf 50,9 % 

(Vorjahr: 46,1 %). 

 

Die Pensionsrückstellungen machen mit 560,9 Mio. EUR 62,2 % (Vorjahr: 60,8 %) der 

Gesamtrückstellungen aus. 

 

Innerhalb der Verbindlichkeiten werden Kredite bei Banken in einer Gesamthöhe von 

426 Mio. EUR (Vorjahr: 601 Mio. EUR) ausgewiesen. Der Betrag setzt sich aus Investiti-

onskrediten in Höhe von 268 Mio. EUR (Vorjahr: 280 Mio. EUR) und Liquiditätskrediten 

in Höhe von 158 Mio. EUR (Vorjahr: 321 Mio. EUR) zusammen. 
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Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung: Analyse des Gesamtjahresergebnisses

Nr. Kennzahl Berechnung
2017 

TEuro

2016 

TEuro

2015 

TEuro

2014 

TEuro

1.
Ordentliches 

Ergebnis

Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen 

Aufwendungen
162.257 30.786 5.924 19.877

1.1
Landschaftsumlage-

quote

Die Landschaftsumlage hat einen Anteil von x % an den 

Gesamterträgen des LWL.
50,1% 49,0% 48,8% 49,2%

1.2
Transferaufwands-

quote

x % der Gesamtaufwendungen des LWL sind sog. 

Transferaufwendungen, also Sozialleistungen, auf die 

gesetzliche Ansprüche bestehen.

66,4% 67,0% 67,0% 66,9%

1.3
Personalaufwands-

quote
x % der Gesamtaufwände des LWL sind Kosten für Personal 16,7% 16,4% 16,4% 16,8%

1.4
Sach- und 

Dienstleistungsquote  

x % der Gesamtaufwendungen des LWL sind Kosten für Sach- 

und Dienstleistungen.
9,6% 9,3% 9,2% 9,0%

2. Finanzergebnis 
Saldo aus Finanzerträgen, Zinsen u. sonst. 

Finanzaufwendungen
27.897 64.555 33.129 40.798

Zinslastquote
x % der Gesamtaufwendungen des LWL entfallen auf Zinsen 

und Zinsaufwendungen.
0,3% 0,5% 0,3% 0,4%

3.
Ergebnis der lfd. 

Geschäftstätigkeit
Saldo aus ordentlichem Ergebnis und Finanzergebnis 190.154 95.341 39.053 60.675

Aufwandsdeckungs-

grad 

x % der Gesamtaufwände des LWL werden durch die Erträge 

gedeckt. Ein Deckungsgrad unter 100 % kann nur durch den 

Verzehr von Eigenkapital ausgeglichen werden.

104,5% 102,3% 101,0% 101,6%

4. Jahresergebnis
Saldo aus ordentlichem Ergebnis, Finanzergebnis und 

außerordentlichem Ergebnis
190.154 95.341 39.059 60.707
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III. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des LWL 

 

1.  Allgemeines 

 

Im Lagebericht zum LWL-Gesamtabschluss ist gemäß § 51 Abs. 1 GemHVO NRW auf 

die Chancen und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung des LWL einzugehen.  

Die Erhebung der Chancen und Risiken erfolgt auf Basis der Lageberichte der Einzelab-

schlüsse aller voll zu konsolidierenden Sondervermögen/Gesellschaften sowie der 

Kernverwaltung. 

 

 

2.  Chancen- und Risikomanagement 

 

2.1 Kernverwaltung 

 

Internes Kontrollsystem (IKS) 

 

Der LWL betreibt für die Kernverwaltung (Konzernmutter) nach § 31 GemHVO NRW ein 

gesetzlich vorgeschriebenes, speziell für die Haushaltswirtschaft zugeschnittenes Inter-

nes Kontrollsystem (IKS-Haushaltswirtschaft). Element des IKS-Haushaltswirtschaft ist 

ein auf diesen Bereich ausgerichtetes Risikomanagement. Aufgabe dieses Risikomana-

gements ist es, Gefahren im Bereich der Haushaltswirtschaft berechen- und steuerbar 

zu machen und ggf. einzudämmen. Es werden dazu Risiken, die sich auf die Ordnungs-

mäßigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung auswirken können, identifiziert und 

auf Eintrittswahrscheinlichkeiten sowie quantitative Auswirkungen beurteilt. Darauf auf-

bauend werden Kontrollaktivitäten festgelegt, die geeignet sind, wesentliche Fehler in 

der Rechnungslegung zu verhindern bzw. aufzudecken und zu korrigieren. 

 

Für die bislang durchgeführten Überwachungsmaßnahmen des im Rahmen der Haus-

haltswirtschaft eingesetzten SAP-Verfahrens bei der Konzernmutter hat ein externer 

Wirtschaftsprüfer für das Haushaltsjahr 2017 bestätigt, dass durch das IKS-Haushalts-

wirtschaft Sicherheitslücken und damit verbundene Risiken vermieden sowie wirksame 

Kontrollen zur Fehlervermeidung und Fehleraufdeckungen durchgeführt werden und 

somit den Anforderungen des Instituts für Wirtschaftsprüfer an ein internes Kontroll-

system entsprochen wird. 
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Das IKS gliedert sich wie folgt: 

 

 

IKS-Haushaltswirtschaft 

einschließlich Risikomanagement 

 

Internes Steue-

rungssystem 

 

 

Internes Überwachungssystem 

 Prozessintegrierte Überwachungs-

maßnahmen 

Prozessunabhängige Überwa-

chungsmaßnahmen 

 Organisatorische 

Sicherungs-maß-

nahmen 

Kontrollen Interne Revision sonstige 

 

 

 

a)  Chance/Risiko: allgemeine Finanzsituation der LWL-Mutter 

Die allgemeine Finanzsituation des LWL hat sich gegenüber den Vorjahren verbessert, 

was sich u. a. in dem außergewöhnlich hohen Jahresüberschuss 2017 und der damit 

verbundenen Möglichkeit, die Ausgleichsrücklage wieder aufzustocken, zeigt.  

Erstmals seit dem Jahr 2009 ist auch der LWL-Haushalt 2018 wieder originär und nicht 

nur fiktiv ausgeglichen beschlossen worden. 

Das Erreichen eines originär ausgeglichenen LWL-Haushaltes 2018 entspricht auch der 

Erwartungshaltung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

(MHKBG) des Landes NRW. Dies wird im Erlass des Landes NRW vom 26. 04.2018 zum 

Ausdruck gebracht. 

In früheren Erlassen, zuletzt für das Haushaltsjahr 2017, hatte das seinerzeitige MIK 

NRW darauf hingewiesen, dass die wiederholte Inanspruchnahme der Ausgleichsrück-

lage ein Risiko für die künftige haushaltswirtschaftliche Leistungsfähigkeit des LWL dar-

stelle.  

Zudem hatte das seinerzeitige MIK NRW bereits klargestellt, dass das in 2012 in Kraft 

getretene Umlagengenehmigungsgesetz keine Einschränkung für die eigenständige 

Haushaltswirtschaft der Umlageverbände vorgenommen habe und dass, im Anschluss 

an eine vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, eine geplante Inan-

spruchnahme der Allgemeinen Rücklage weiterhin grundsätzlich unzulässig sei. 

Ziel des LWL ist es allerdings neben einem originär ausgeglichenen Haushalt auch wei-

terhin, die finanziellen Belastungen für die Mitgliedskörperschaften durch eine fortge-

setzte Haushaltskonsolidierung zu begrenzen. Das seinerzeitige MIK NRW hat die vom 

LWL ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen bereits mehrfach ausdrücklich anerkannt.  
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b)  Chance/Risiko: Konjunkturelle Entwicklung 

Die konjunkturelle Entwicklung beeinflusst maßgeblich das Steueraufkommen von 

Bund, Ländern und Gemeinden. In Folge guter Konjunkturdaten sind in den Jahren 2014 

bis 2017 sowohl die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes, als 

auch die Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände deutlich angestiegen. 

Nach dem Orientierungsdatenerlass des MHKBG NRW vom 02.08.2018 kann auch in 

den Jahren 2019 bis 2022 sowohl bei den Steuereinnahmen der Gemeinden als auch 

bei den Schlüsselzuweisungen von einer positiven Entwicklung ausgegangen werden. 

Steigende Steuererträge und Schlüsselzuweisungen in den Gemeinden und Städten 

würden sich positiv auf die Umlagegrundlagen des LWL auswirken. 

Die Bundesregierung erwartet in ihrem Jahreswirtschaftsbericht 2018 eine Zunahme 

des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes (BIP) in Höhe von 2,4 %. Damit setzt sich 

der Aufschwung fort, wobei starke Wachstumsimpulse von den privaten Konsumaus-

gaben ausgehen. Die Chancen und Risiken für die Wirtschaft sind gegenwärtig ausge-

glichener als in der jüngeren Vergangenheit, auch wenn die Unwägbarkeiten weiterhin 

beachtlich bleiben. Nach Einschätzung der Bundesregierung ist die konjunkturelle Ent-

wicklung in Deutschland insbesondere Risiken aus der Weltwirtschaft ausgesetzt. 

Eintretende Risiken können in der Folge zu einer Minderung des Steueraufkommens 

auf allen staatlichen Ebenen führen. Beim LWL würde sich eine solche Entwicklung 

durch stagnierende oder gar rückläufige Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen 

bemerkbar machen. 

c)  Chance: Bundesentlastung für Kommunen 

Die inzwischen beschlossene Bundesentlastung für die Kommunen führt ab dem Jahr 

2018 zu dauerhaften Verbesserungen in den kommunalen Haushalten von insgesamt 5 

Mrd. EUR. Die Bundesmittel werden den Kommunen über drei verschiedene Transfer-

wege (Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), Gemeindeanteil Umsatzsteuer und 

Länderanteil Umsatzsteuer) zur Verfügung gestellt. Die Erhöhung des Gemeindeanteils 

an der Umsatzsteuer (2018: 2,76 Mrd. EUR, ab 2019: 2,4 Mrd. EUR) sowie die Erhöhung 

des Länderanteils an der Umsatzsteuer (ab 2018: 1 Mrd. EUR) führen dabei zu einer dau-

erhaften Verbesserung der Umlagegrundlagen und zu einem geringen Teil auch der 

Schlüsselzuweisungen des LWL. Da der weit überwiegende Teil der Bundesentlastung 

direkt den Gemeinden, Städten und Kreisen zufließt, ergibt sich für den Haushalt des 

LWL keine nennenswerte Entlastung. Aus diesem Grund führt die Bundesentlastung 

durch die Verbesserung der Umlagegrundlagen zwar zu einer Begrenzung des Hebesat-

zes zur Landschaftsumlage, nicht aber zu einer nennenswerten Reduzierung der Zahllast 

der Mitgliedskörperschaften. 
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d)  Chance: Bund-Länder-Finanzausgleich 

 

Bund und Länder haben Anfang Juni 2017 das Gesetzespaket zur Reform der Bund-

Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020 verabschiedet. Die Änderungen werden 

Einfluss auf die Höhe des Verbundbetrages im kommunalen Finanzausgleich in NRW 

haben. Verbesserungen für den Landeshaushalt beim Länderanteil an der Umsatzsteuer 

stehen Verschlechterungen durch den Wegfall des Länderfinanzausgleichs und der all-

gemeinen Bundesergänzungszuweisungen gegenüber. Saldiert ergibt sich daraus eine 

Verbesserung des Verbundbetrages im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) von rd. 2,3 

Mrd. EUR. Die NRW-Kommunen sind hieran mit dem Verbundsatz von 23 % beteiligt. 

Es bleibt abzuwarten, ob die kommunalen Spitzenverbände die aus der Neuordnung 

der Bund-Länder-Finanzbeziehungen resultierenden Mehreinnahmen des Landes ab 

dem Jahr 2020 zum Anlass nehmen, der seit mehreren Jahren geforderten Verbesse-

rung der Ausstattung des kommunalen Finanzausgleichs in NRW Nachdruck zu verlei-

hen. 

 

e)  Chance/Risiko: Gesetzgebungsverfahren im Sozialbereich 

 

Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung sind insbesondere die Auswirkungen 

von Gesetzgebungsverfahren im Sozialbereich zur Unterstützung von Menschen mit Be-

hinderung zu beachten. 

 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) dient der Umsetzung der Grundsätze der UN-Behin-

dertenrechtskonvention und damit der Implementierung eines modernen Teilhabe-

rechts in Deutschland, welches gewährleistet, dass Menschen mit Behinderungen aus-

gerichtet an ihren individuellen Bedarfen am Leben in der Gemeinschaft teilhaben kön-

nen. Die dazu erforderlichen Hilfen werden zukünftig ganzheitlich und personen-

zentriert ermittelt. Um dies zu ermöglichen, wird das Eingliederungshilferecht aus dem 

SGB XII (Sozialhilferecht) herausgelöst und als neuer Teil 2 in das SGB IX (Schwerbehin-

dertenrecht) als modernes Leistungsrecht aufgenommen.  

 

Die LWL-Behindertenhilfe Westfalen begleitet in einem gemeinsamen Projekt mit dem 

Landschaftsverband Rheinland (LVR) die Umsetzung der „Trennung von existenzsi-

chernden Leistungen und Fachleistungen (TexLL)“, welche im Wesentlichen zum 

01.01.2020 greifen wird, und die bereits im Vorfeld bei der Neuverhandlung der Lan-

desrahmenverträge zu berücksichtigen ist. In diesem Zusammenhang sind auch die 

zu erbringenden Leistungen neu zu beschreiben.  

 

Bereits zum 01.01. und 01.04.2017 sind Neuregelungen zum Einkommens- und Vermö-

genseinsatz in Kraft getreten. Zum 01.01.2020 werden die Freibeträge erneut angeho-

ben; der Vermögensfreibetrag beträgt dann 50.000 EUR. Neben der dadurch bedingten 

Fallkostenerhöhung in Bestandsfällen kann dies auch dazu führen, dass neue Leistungs-

berechtigte, die zuvor ihr (höheres) Vermögen nicht einsetzen wollten, Eingliederungs-

hilfeleistungen wahrnehmen möchten.  
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Die Erfassung der Mehrkosten wird weiter laufend durchgeführt. Die tatsächliche Höhe 

bleibt derzeit jedoch noch sehr unsicher. Die Auswertungen des Jahres 2017 haben bis-

her nur einen geringen Anstieg der Leistungsberechtigten aufgrund der Anpassung der 

Freibeträge ergeben. 

 

Der LWL wird in Zusammenarbeit mit den anderen überörtlichen Trägern der Sozialhilfe 

(BAGüS) versuchen, die in Art. 25 des BTHG vorgesehene Evaluationsklausel zu nutzen 

und die durch die gesetzlichen Neuregelungen entstehenden Mehrkosten detailliert 

aufzuschlüsseln, um auf dieser Grundlage Konnexitätsfragen erörtern und die Gel-

tendmachung von Mehrkosten gegenüber dem Bund vornehmen zu können.  

 

Kritisch anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass der Bundesgesetzgeber die im 

Koalitionsvertrag aus dem Jahre 2013 noch in Aussicht gestellte finanzielle Entlastung 

der Aufgabenträger im Bereich der Eingliederungshilfe in Höhe von 5 Mrd. EUR 

von den Kosten der Eingliederungshilfe abgekoppelt und nicht dynamisiert hat. 

Die Entlastungswirkung kommt daher nur zu einem geringen Teil mittelbar dem Haus-

halt des LWL zugute.  

 

Das NRW-Ausführungsgesetz zum BTHG (AG-BTHG NRW) wurde am 11.07.2018 

verabschiedet und tritt überwiegend rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft. Die Land-

schaftsverbände werden dadurch zum Träger der Eingliederungshilfe für alle Fachleis-

tungen für Erwachsene und Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Ju-

gendliche in Einrichtungen über Tag und über Nacht, bei Betreuung in einer Pflegefa-

milie, in heilpädagogischen Tagesstätten und Kitas, in der Kindertagespflege und für 

die Frühförderung. 

Dies wird zu Mehraufwendungen bei den Landschaftsverbänden ab dem Jahr 2020 füh-

ren. Insgesamt stellt sich die Aufgabenverlagerung innerhalb der kommunalen Familie 

neutral dar. 

 

Durch die Pflegestärkungsgesetze (PSG) II und III wurde ein vollständiger System-

wechsel im Bereich der Pflege eingeleitet, der sich auch auf die Eingliederungshilfe-

leistungen auswirkt. Die drei Pflegestufen wurden durch fünf Pflegegrade abgelöst und 

Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz erhalten erstmalig Leistungen aus 

der Pflegeversicherung. Dies betrifft auch Leistungsempfänger der Eingliederungshilfe. 

Zudem wird eine Fülle von zusätzlichen Veränderungen normiert. 

 

Neben für den LWL positiven Veränderungen, wie der Inanspruchnahme von zusätzli-

chen Leistungen der Pflegekassen nach § 43a SGB XI für Leistungsempfänger im stati-

onären Wohnen, sind deutliche Risiken im Haushalt des LWL gegeben. 

 

Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der PSG II und III auf den Bereich der 

Hilfe zur Pflege gibt es unterschiedliche Einschätzungen und Prognosen. Während 
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die Bundesregierung in ihrem Gesetzesentwurf von einer Entlastung der Träger der So-

zialhilfe ausging, wurden in mehreren Gutachten (KOLS/BAGüS, Sozialressorts der Län-

der, ISG) erhebliche Mehrbelastungen erwartet.  

 

Die tatsächliche Entwicklung der Aufwendungen und deren Gründe wird laufend in Zu-

sammenarbeit mit den Mitgliedskörperschaften betrachtet und bewertet, da auf diese 

über die Heranziehungssatzung gerade die Leistungen der ambulanten und stationären 

Hilfe zur Pflege delegiert sind und Kenntnisse über die Zusammensetzung der Leis-

tungsberechtigten beim LWL selbst kaum bestehen.  

Wie bereits dargestellt, wirken die PSG II/III aufgrund der Überleitung von Bestandsfäl-

len in die neuen Pflegegrade ("doppelter Stufensprung") derzeit eher entlastend. Dieser 

Effekt wird sich allerdings ausschleichen, wenn der sog. "Rothgang-Effekt" eintritt. Die 

großzügig von Pflegestufen in Pflegegrade übergeleiteten Bestandsfälle nehmen ab, 

die nachrückenden Bewohner werden nach den neuen Begutachtungskriterien bei oft 

ähnlichem Pflegebedarf in niedrigere Pflegegrade eingestuft als die übergeleiteten 

Fälle. Dieser schleichende Wechsel der Bewohner, der zeitlich kaum einzuschätzen ist, 

macht die Prognose der Entwicklung der Pflegeaufwendungen schwierig. 

 

f)  Chance: Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020" 

Der LWL erhält nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW („Gute 

Schule 2020“) für den Zeitraum 2017 bis 2020 ergebnisneutrale Förderkredite der 

NRW.BANK von rd. 59 Mio. EUR, die sich auf vier gleiche Jahresraten von rd. 14,75 Mio. 

EUR aufteilen. Die Zins- und Tilgungsleistungen trägt das Land NRW.  

Der LWL verwendet die Förderkredite in seinen 35 LWL-Förderschulen und in den LWL-

Schulen für Kranke gemäß der Vorlage 14/1205 (Konzeptbeschluss LWL) zweckentspre-

chend und haushaltsentlastend. Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung und Finan-

zierung von Baumaßnahmen aus der Vorlage 14/0107 (Sanierungsbedarfe der LWL-

Förderschulen). Ferner soll im Rahmen des Förderprogramms sukzessive jede LWL-

Schule einen leistungsfähigen Breitbandanschluss und ein flächendeckendes WLAN-

Netz erhalten. 

Der Einsatz der Förderkredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ führt bei investi-

ven Maßnahmen zu einer langfristigen Haushaltsentlastung, da sich der Einsatz von 

Fördermitteln bei der Mietberechnung im Vergleich zum Einsatz echter Investitionskre-

dite dauerhaft mietmindernd auswirkt. Werden die Förderkredite dagegen für Instand-

haltungsmaßnahmen eingesetzt, erspart dies dem LWL-BLB Mittel der Instandhaltungs-

rücklage einzusetzen. Deshalb wird in den jährlichen Haushaltsplanungen geprüft, 

wann und wie eine Entlastung des LWL-Kernhaushaltes erfolgen soll. 

 

Da aus dem 1. Mittelabruf des Förderkreditkontingents 2017 keine Beschaffungen über 

den LWL-Haushalt getätigt wurden, werden sämtliche Pflichtangaben, die der Erlass des 

seinerzeitigen MIK NRW vom 16.12.2016 fordert, im Jahresabschluss 2017 des LWL-BLB 

abgebildet.  
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g)  Chance/Risiko: Änderung des Umsatzsteuergesetzes (UStG) 

 

Nach § 2 Absatz 3 Satz 1 UStG in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Satz 1 UStG und § 4 

Körperschaftsteuergesetz (KStG) konnten juristische Personen des öffentlichen Rechts 

(jPdöR) bisher nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) unternehmerisch 

tätig werden. Daher waren lediglich die nach Ertragssteuerrecht als BgA eingestuften 

Bereiche des LWL auch unter umsatzsteuerrechtlichen Aspekten zu betrachten. Sämtli-

che Tätigkeiten im Hoheitsbereich und in der Vermögensverwaltung konnten dagegen 

keinen umsatzsteuerbaren Vorgang auslösen.  

Durch Art. 12 des Steueränderungsgesetzes vom 02.11.2015 wurde die Unternehmer-

eigenschaft von jPdöR neu gefasst.  

Der § 2 Absatz 3 UStG wurde aufgehoben und § 2b UStG neu eingeführt. 

Mit der Einführung des § 2b UStG gelten seit dem 01.01.2017 folgende Grundsätze: 

Auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen unterliegen der Umsatzsteuer, 

soweit nicht eine der Steuerbefreiungsvorschriften des Umsatzsteuergesetzes oder ins-

gesamt die Kleinunternehmergrenze von 17.500 EUR greift. Hoheitliche Tätigkeiten von 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts unterliegen dagegen nur dann der Um-

satzsteuer, wenn die Nichtversteuerung zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen 

würde. Für den LWL ergibt sich hieraus das Risiko einer höheren Umsatzsteuerpflicht. 

 

Die Neufassung des § 2b UStG ist grundsätzlich auf Umsätze anzuwenden, die nach 

dem 31.12.2016 ausgeführt werden. Der LWL hat nach sorgfältiger Abwägung am Ende 

des Jahres 2016 die Optionserklärung zur Übergangsregelung nach § 27 Absatz 22 UStG 

(Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 16.04.2016) gegenüber dem zuständi-

gen Finanzamt abgegeben. 

Demnach findet § 2 Absatz 3 UStG in der Fassung vom 31.12.2015 für sämtliche nach 

dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen beim LWL weiterhin 

Anwendung.  

Eine Beschränkung der Erklärung auf einzelne Tätigkeitsbereiche oder Leistungen ist 

nicht zulässig. Die Erklärung kann nur mit Wirkung vom Beginn eines auf die Abgabe 

folgenden Kalenderjahres an widerrufen werden. Entscheidet die juristische Person sich 

für die Anwendung der neuen Regelungen, ist eine Rückkehr zur Anwendung des alten 

Rechts nicht mehr möglich. 

Die durch die Optionserklärung erhaltene mehrjährige Übergangsfrist (bis 31.12.2020) 

gibt dem LWL die Zeit, um die erforderliche Bestandsaufnahme der umsatzsteuerrecht-

lichen Sachverhalte und die Klärung aller notwendigen Anpassungsmaßnahmen durch-

zuführen. Zur Untersuchung und Überprüfung der möglichen umsatzsteuerrechtlich re-

levanten Sachverhalte unter Berücksichtigung der neuen rechtlichen Rahmenbedin-

gung hat der LWL ein Vorgehenskonzept erarbeitet. In diesem Zusammenhang wird 

derzeit auch ein zentrales Vertragsmanagementprogramm entwickelt. 

Dabei bietet § 2b UStG nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Aus einer sich erge-

benden Umsatzsteuerpflicht der Ausgangsleistungen kann sich ein Vorsteueranspruch 

aus den zugehörigen Eingangsleistungen ergeben. Bei der Untersuchung sämtlicher 

Leistungen des LWL ist somit auch eine mögliche Vorsteuerabzugsfähigkeit aus den 
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bezogenen Leistungen zu prüfen. Sind eventuell größere Investitionen geplant, die nach 

dem neuen Gesetz zu umsatzsteuerpflichtigen Ausgangsumsätzen führen, kann es ge-

gebenenfalls günstiger sein die Optionserklärung zu widerrufen, damit der Vorsteuer-

abzug in Anspruch genommen werden kann. 

 

 

h)  Risiko: European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) 

 

Die Europäische Kommission strebt einheitliche und verbindliche europäische Rech-

nungsführungsgrundsätze (EPSAS) an, die auch für den LWL gelten würden. Die Euro-

päische Kommission hatte sich für die Einführung ursprünglich einen Zeitplan bis 2020 

gesetzt. Im Zuge der Neuformierung der Kommission wurde der Zeitplan jedoch allge-

meiner gefasst. 

Das statistische Amt der Europäischen Union Eurostat präsentierte im Jahr 2015 einen 

Zeitstrahl ohne Jahreszahlen. In diesem sind fünf Jahre für die Entwicklung von EPSAS 

und das Gesetzgebungsverfahren vorgesehen sowie fünf weitere Jahre für die Imple-

mentierung. Zur Planung der Umsetzung wurde eine Arbeitsgruppe mit vier themen-

bezogenen Untergruppen gebildet, deren Arbeit bis 2019 abgeschlossen sein soll. 

 

 

i)  Risiko: Wartung des Systems "SAP ERP 6.0" endet im Jahr 2025 

 

Die Firma SAP SE wird die Wartung für das System "SAP ERP 6.0" zum Ende des Jahres 

2025 einstellen. Mit "SAP ERP 6.0" führt der LWL unter anderem die Haushaltsplanung, 

die Geschäftsbuchführung, den Jahres- sowie den Gesamtabschluss durch.  

Das Nachfolgeprodukt "SAP S/4 HANA" weist erheblich geänderte Strukturen auf. So 

werden z. B. Module miteinander verschmolzen und Stammdatenstrukturen geändert. 

Für den LWL wird es somit zu umfangreichen Umstellungen kommen. Dies betrifft neben 

der Kernverwaltung auch die LWL-Sondervermögen. 

 

Aufgrund der Komplexität der bevorstehenden Änderungen, hat der LWL das Thema be-

reits jetzt auf die Agenda gesetzt und erste Schritte eingeleitet. 

 

 

j)  Chance: LWL darf Aufgaben für Mitgliedskörperschaften durchführen 

 

Durch das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016 

wurde dem § 5 der Landschaftsverbandsordnung NRW ein Absatz 6 hinzugefügt.  

Danach können die Landschaftsverbände für eine oder mehrere Mitgliedskörperschaf-

ten auf Antrag gegen ein aufwanddeckendes Entgelt befristet kommunale Tätigkeiten 

durchführen, so dass sich die Chance einer verstärkten interkommunalen Zusammen-

arbeit ergibt. 
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2.2 Sondervermögen des LWL 

Risikomanagement 

 

Im Bereich der Sondervermögen wird ein Risikomanagement gemäß den Anforderun-

gen des § 10 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) i. V. m. § 19 Gemein-

dekrankenhausbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemKHBVO NRW) wahrge-

nommen. Dieses richtet sich insbesondere auf Maßnahmen zur Risikofrüherkennung im 

Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Sondervermögen. 

 

Im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen und in den LWL-Einrichtungen des Maßre-

gelvollzugs wird das Erkennen von bestandsgefährdenden Risiken durch die Überwa-

chungsorgane (Betriebsleitungen und die LWL-Abteilung für Krankenhäuser und Ge-

sundheitswesen) mit Hilfe eines implementierten Reportingsystems gewährleistet. Die 

Entscheidungsträger erhalten zeitnah aktuelle Informationen anhand von Kennzahlen, 

die ein frühzeitiges Erkennen bei Fehlentwicklungen und Gefährdungen für die Unter-

nehmensziele ermöglichen. Dies versetzt die Betriebsleitungen in die Lage, rechtzeitig 

Maßnahmen zur Gegensteuerung zu ergreifen. Laufende Kennzahlen und beobach-

tende Faktoren sind Leistungs- und Belegungszahlen, Kosten und Erlöse, politische 

Rahmenbedingungen, Gesetzesänderungen, Brandschutz, Hygiene und der Zustand 

der Gebäudesubstanz. 

 

Den Risiken in den LWL-Jugendheimen wird durch Risikofrüherkennungssysteme be-

gegnet. Sie umfassen eine gut qualifizierte Mitarbeiterschaft, eine nachfrageorientierte 

Diversifizierung der Angebote sowie eine intensive Belegungssteuerung. Des Weiteren 

zeichnen sie sich durch eine hohe Transparenz der Leistungen und Entgelte für die be-

legenden Jugendämter aus. 

 

Der LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb ist interner Dienstleister für den LWL. Er hat 

sein Risikomanagementsystem an der Größe und der Zielsetzung des Betriebes ausge-

richtet und optimiert. Das vorhandene Instrumentarium zur frühzeitigen Identifikation 

von Risiken, eine Budgetkontrolle mit Gegenmaßnahmen sowie ausgeprägte Maßnah-

men zur Korruptionsprävention stellen sicher, dass keine betriebsgefährdenden Risiken 

auftreten. 

 

Sämtliche Sondervermögen haben gemäß § 7 EigVO NRW dem Kämmerer und gemäß 

§ 20 EigVO NRW den zuständigen politischen Gremien des LWL quartalsweise über die 

Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage zu berichten. 

 

a)  Risiko: nicht ausreichende Krankenhausinvestitionsfinanzierung 

 

Die Krankenhausinvestitionsfinanzierung ist nicht ausreichend. Dem hohen Investiti-

onsbedarf bei den LWL-Kliniken aus dem abgestimmten priorisierten Bauprogramm 

stehen nicht ausreichend Landeskrankenhausfördermittel gegenüber. Hinzu kommt, 
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dass die Baukosten zurzeit stark ansteigen, jedoch ohne dass die Fördermittel entspre-

chend erhöht werden (siehe dazu auch den vierten Fortschrittsbericht für das Berichts-

jahr 2017 zum Priorisierten Bauprogramm des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen, 

Vorlage 14/1455). 

Eine Berücksichtigung des LWL beim Krankenhausstrukturfonds des Bundes ist nicht 

erfolgt. Allerdings wurden Maßnahmen zur weiteren Fördermittelakquise für Investitio-

nen für den LWL-PsychiatrieVerbund bereits eingeleitet (siehe Vorlage 14/1460). 

 

Im Weiteren wird hierzu auf die Vorlage 14/1635 „Investitionsförderung psychiatrischer 

psychosomatischer Kliniken in NRW“ verwiesen. Beigefügt sind dieser Vorlage der Brief 

des LWL-Direktors an Herrn Minister Karl-Josef Laumann und das Antwortschreiben des 

Staatssekretärs. 

 

b)  Chance/Risiko: PEPP-Entgeltsystem/PsychVVG im LWL-PsychiatrieVerbund 

 

Das mit dem Gesetz zur Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychi-

atrische und psychosomatische Einrichtungen (PEPP und PsychVVG) bundesweit einge-

führte Psych-Entgeltsystem sorgt voraussichtlich dafür, dass kaum noch Rücklagen ge-

bildet werden können. 

 

Gleichzeitig zeichnet sich im Bereich des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen auf-

grund der weitergehenden Dezentralisierungsbemühungen und der Altbausubstanz 

insbesondere an den historischen, denkmalgeschützten Standorten Lippstadt, Warstein 

und Marsberg in Zukunft ein erheblicher Investitionsbedarf ab. Hier stoßen die Einrich-

tungen hinsichtlich Alternativnutzungen sowie der Vermarktung von freier Gebäude- 

und Geländesubstanz an ihre Grenzen. Zusätzlich sorgt auch die Denkmalsubstanz für 

nicht refinanzierte Aufwendungen im LWL-PsychiatrieVerbund.  

 

Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen versucht gemeinsam mit dem LWL-BLB und der 

LWL-Finanzabteilung dauerhafte Nutzungen für die Denkmäler zu finden sowie dauer-

haft freie Gebäude und Gelände bestmöglich langfristig zu vermarkten. 

 

c)  Chance: Standortentscheidung für den Maßregelvollzug 

 

Für den Maßregelvollzug in NRW plant die Landesregierung einen Kapazitätsausbau. 

Die LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfalen bringt sich in diese Entwicklung ent-

sprechend als untere Maßregelvollzugsbehörde und als Träger von bisher sechs Maß-

regelvollzugseinrichtungen ein. Sie wird in Zukunft nach Willen des Landes zudem die 

Trägerschaft von drei weiteren Einrichtungen in Hörstel, Haltern am See und Lünen 

übernehmen. Die erste neue Einrichtung in Hörstel soll nach aktuellen Planungen im 

Jahr 2020 in Betrieb gehen. Die Realisierung der weiteren Einrichtungen in Haltern am 

See und Lünen verzögert sich.  
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d)  Chance/Risiko: Belegungssituation in den LWL-Jugendhilfeeinrichtungen 

 

Nach dem hohen Aufnahmedruck in den LWL-Jugendhilfeeinrichtungen durch die Viel-

zahl von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in 2015 zeichnete sich ab der zwei-

ten Hälfte 2016 eine erste Abschwächung der Belegungsspitzen ab. Durch die Betreu-

ung der Vielzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen haben die Einrichtungen 

vielfältige neue Kontakte geknüpft und ihre Wirkungskreise erweitert. Die LWL-Jugend-

hilfeeinrichtungen haben sich im Geschäftsjahr 2017 so aufgestellt, dass sie auf die Ver-

änderung angemessen reagieren können. Die Kapazitäten werden fallweise entweder 

wieder zurückgeführt oder für neue Betreuungsangebote konzeptioniert.  

 

 

2.3 Verbundene Unternehmen des LWL 

 

Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (WLV) 

 

In der WLV sind alle wesentlichen wirtschaftlichen Beteiligungen des LWL gebündelt. 

Die Lage der WLV ist damit in hohem Maße von der Situation der Beteiligungsunter-

nehmen abhängig. Sinken die von den Beteiligungsunternehmen ausgeschütteten Di-

videnden, reduziert sich auch das Ausschüttungspotenzial der WLV für Abführungen an 

den LWL. 

 

Für die aus einer Prüfung der Geschäftsjahre 2011 bis 2013 und die daraus folgenden 

Auswirkungen auf die Geschäftsjahre 2014 bis 2016 durch das Finanzamt für Groß- und 

Konzernbetriebsprüfung Münster resultierenden Risiken wurde in 2017 durch Bildung 

einer Rückstellung Vorsorge getroffen. 

 

 

2.4 Assoziierte Unternehmen des LWL 

 

Provinzial NordWest Holding AG (PNWH) 

 

Der LWL ist über die WLV mit 40 % an der PNWH beteiligt. 

 

Aus Sicht des LWL besteht aufgrund der vorhandenen Substanz und Ertragskraft der 

Unternehmen das Risiko bei der Beteiligung momentan nicht darin, dass die Unterneh-

men der PNW-Gruppe ihre Verpflichtungen in der Zukunft nicht erfüllen könnten. 

Die zentralen Herausforderungen liegen vielmehr darin, auf Dauer den Beteiligungs-

buchwert bei der WLV zu halten und die Ausschüttungsfähigkeit des Unternehmens 

sicherzustellen. Aktuell gibt es Überlegungen zur Fusionierung der Provinzial Nord-

West mit der Provinzial Rheinland. 
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KEB Holding AG  

 

Der LWL ist über die WLV mit 17,53 % an der KEB Holding AG beteiligt. 

Nach zwei dividendenlosen Jahren zahlt die RWE AG inzwischen wieder regelmäßig eine 

Dividende. Für den LWL besteht ein grundsätzliches mittelbares Beteiligungsrisiko im 

Kursverlauf der RWE-Aktie und in der Dividendenentwicklung. 

 

 

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag 

 

Nach dem Bilanzstichtag sind weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ver-

mögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage des „Konzerns LWL“ nicht zu verzeichnen.  

 

 

IV. Angaben zum Direktor des LWL und zum Allgemeinen Vertreter und Kämmerer 

sowie zu den Mitgliedern der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe nach 

§ 116 Abs. 4 GO NRW zum Stichtag 31.12.2017 

 

Einen Verwaltungsvorstand im Sinne des § 70 GO NRW gibt es beim LWL nicht. Die 

Verwaltung des LWL wird durch den Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-

Lippe, Herrn Matthias Löb geleitet. Allgemeiner Vertreter und Kämmerer ist der Erste 

Landesrat, Herr Dr. Georg Lunemann. 

 

Die Angaben zum Direktor des LWL, zum Allgemeinen Vertreter und Kämmerer sowie 

zu den Mitgliedern der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe gemäß § 116 Abs. 4 

GO NRW können der Anlage 1 des Lageberichtes zum Gesamtabschluss 2017 entnom-

men werden. 
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                                                                      Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2017 – Anlage 1 zum Gesamtlagebericht  
 

 

 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

 
 

Anlage 1 
zum 

 
Gesamtlagebericht 2017 

 

 
 

Aufstellung Landesdirektor, 
Erster Landesrat und Kämmerer, 

Mitglieder der Landschaftsversammlung 



   Mitgliedschaften (Stand 31.12.2017) in 

      

Name 
Vor- 
name 

Beruf 
Aufsichtsräten und anderen Kontroll- 
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG 

Organen von verselbstständigten Aufgaben-
bereichen in öffentlich-rechtlicher  

oder privatrechtlicher Form 

Organen sonstiger privat-
rechtlicher Organisationen 

      
Löb Matthias Direktor des 

LWL 
• Ardey-Verlag GmbH: Mitglied des 

Aufsichtsrates 
• Erste Abwicklungsanstalt: Mitglied 

des Verwaltungsrates 
• KEB Holding AG: Mitglied des Auf-

sichtsrates 
• Kulturstiftung Westfalen-Lippe 

gGmbH: Mitglied des Aufsichtsra-
tes 

• Landesbank Hessen-Thüringen Gi-
rozentrale: Mitglied des Beirates 
Öffentliche Unternehmen / Institu-
tionen, Kommunen und Sparkassen 

• NRW.BANK: Mitglied des Beirates 
• Provinzial NordWest-Gruppe: Mit-

glied des Aufsichtsrates der Provin-
zial NordWest Holding AG, Vorsit-
zender des Aufsichtsrates der 
Westfälischen Provinzial Versiche-
rung AG und Vorsitzender des 
kommunalen Beirates sowie Mit-
glied des Aufsichtsrates der Provin-
zial NordWest Lebensversicherung 
AG und der Provinzial Nord Brand-
kasse AG 

• Kommunale Versorgungskassen Westfalen-
Lippe (kvw) – Leiter der Kassen 

• Annette von Droste zu Hüls-
hoff-Stiftung: Vorsitzender 
des Kuratoriums 

• Bund für Heimat und Umwelt: 
Mitglied im Präsidium 

• Bundesarbeitsgemeinschaft 
Höhere Kommunalverbände: 
Mitglied des Vorstandes und 
der Plenartagung 

• Bertha-Jordaan-van-Heek-
Stiftung: Mitglied des Vor-
standes 

• Deutscher Landkreistag: Mit-
glied des Hauptausschusses 
und des Finanzausschusses 

• Deutscher Städtetag: Mitglied 
im Hauptausschuss 

• Förderverein NRW-Stiftung: 
Mitglied des Kuratoriums 

• Freiherr-vom-Stein-Institut: 
Mitglied des Kuratoriums 

• Jüdisches Museum Westfalen: 
Mitglied im Beirat 

• Stiftung Westfalen-Initiative: 
Mitglied des Kuratoriums 



   Mitgliedschaften (Stand 31.12.2017) in 

      

Name 
Vor- 
name 

Beruf 
Aufsichtsräten und anderen Kontroll- 
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG 

Organen von verselbstständigten Aufgaben-
bereichen in öffentlich-rechtlicher  

oder privatrechtlicher Form 

Organen sonstiger privat-
rechtlicher Organisationen 

      
• RWE AG: Mitglied des Beirates 
• Selbstständiges Wohnen gGmbH: 

Mitglied des Aufsichtsrates 
• Sparkasse Westmünsterland: Mit-

glied des Beirates 
• Vereinigung der kommunalen 

RWE-Aktionäre Westfalen GmbH: 
Mitglied des Gesellschafteraus-
schusses 

• Westfälisch-Lippische Vermögens-
verwaltungsgesellschaft mbH: Mit-
glied des Aufsichtsrates 

 

• KGSt – Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwal-
tungsmanagement: Mitglied 
im Verwaltungsrat 

• Kommunaler Arbeitgeberver-
band NRW: Mitglied im Vor-
stand und im Gruppenaus-
schuss "Verwaltung" 

• Kulturstiftung der Westfäli-
schen Provinzial Versiche-
rung: Vorsitzender Stiftungs-
vorstand 

• Landkreistag Nordrhein-
Westfalen: Mitglied der Land-
kreisversammlung 

• LWL-Kulturstiftung: Vorsit-
zender des Vorstandes 

• Nordrhein-Westfalen-Stiftung 
Naturschutz, Heimat- und 
Kulturpflege: Mitglied im Stif-
tungsrat 

• Provinzial-Stiftung LWL-
Museum für Kunst und Kul-
tur: Mitglied des Stiftungs-
vorstandes 



   Mitgliedschaften (Stand 31.12.2017) in 

      

Name 
Vor- 
name 

Beruf 
Aufsichtsräten und anderen Kontroll- 
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG 

Organen von verselbstständigten Aufgaben-
bereichen in öffentlich-rechtlicher  

oder privatrechtlicher Form 

Organen sonstiger privat-
rechtlicher Organisationen 

      
• Piepmeyer-Stiftung: Mitglied 

des Vorstandes und des Ver-
waltungsrates 

• Sozialdemokratische Gemein-
schaft für Kommunalpolitik 
(SGK): beratendes Mitglied im 
Landesvorstand NRW 

• Städtetag Nordrhein-
Westfalen: Mitglied der Mit-
gliederversammlung 

• Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen: Mit-
glied des Hauptausschusses, 
Mitglied der Mitgliederver-
sammlung 

• Stiftung Kloster Dalheim 
LWL-Landesmuseum für Klos-
terkultur: Vorsitzender des 
Kuratoriums 

• Stiftung Künstlerdorf 
Schöppingen: Mitglied des 
Stiftungsrates 

• Stiftung Preußen-Museum 
Nordrhein-Westfalen: Mit-
glied des Kuratoriums 



   Mitgliedschaften (Stand 31.12.2017) in 

      

Name 
Vor- 
name 

Beruf 
Aufsichtsräten und anderen Kontroll- 
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG 

Organen von verselbstständigten Aufgaben-
bereichen in öffentlich-rechtlicher  

oder privatrechtlicher Form 

Organen sonstiger privat-
rechtlicher Organisationen 

      
• Stiftung Zollverein: Mitglied 

des Kuratoriums 
• Verein für Geschichte und 

Altertumskunde Westfalen 
e.V.: Abteilung Münster - Ku-
rator 

• Verein für Geschichte und 
Altertumskunde Westfalen 
e.V.: Abteilung Paderborn - 
Kurator 

• Verein Westfalen-Initiative    
e. V.: Mitglied im Beirat 

• Westfälischer Heimatbund    
e. V.: Vorsitzender 

• Wiesenkirche Soest: Mitglied 
im Kuratorium 

• Zentrum für Niederlande-
Studien Westfälische Wil-
helms-Universität: Mitglied 
des Kuratoriums 

 



   Mitgliedschaften (Stand 31.12.2017) in 

      

Name 
Vor- 
name 

Beruf 
Aufsichtsräten und anderen Kontroll- 
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG 

Organen von verselbstständigten Aufgaben-
bereichen in öffentlich-rechtlicher  

oder privatrechtlicher Form 

Organen sonstiger privat-
rechtlicher Organisationen 

      
Dr. Lune-
mann 

Georg Erster Landes-
rat und Käm-
merer des 
LWL 

• Erste Abwicklungsanstalt: Mitglied der 
Trägerversammlung 

• Westfälisch-Lippische Vermögensver-
waltungsgesellschaft mbH: Mitglied 
des Aufsichtsrates 

• Ardey-Verlag GmbH: Mitglied des Auf-
sichtsrates 

• Kulturstiftung Westfalen-Lippe ge-
meinnützige Gesellschaft mbH: Mit-
glied des Aufsichtsrates 

• Selbstständiges Wohnen gGmbH: Mit-
glied des Aufsichtsrates 

• KDN Dachverband Kommunaler IT-
Dienstleister: Mitglied der Verbands-
versammlung 

• Gelsenwasser AG: Mitglied des Beirates  
• Josefs Gesellschaft e.V.: Mitglied im  

Verwaltungsrat 
• Josefs Gesellschaft gGmbH: Mitglied 

des Aufsichtsrates 
• WL Bank AG, Münster: Mitglied im 

Fachbeirat Öffentliche Kunden 
• Agentur für Arbeit Ahlen-Münster: 

Mitglied im Verwaltungsausschuss 
• Vereinigung der kommunalen RWE-

Aktionäre Westfalen GmbH: Mitglied 
im Gesellschafterausschuss 

• Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft 
mbH: Geschäftsführer 

• Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen 
AG (BOGESTRA): stellv. Treuhänder der Pen-
sionskasse 

• Unfallkasse Nordrhein-Westfalen:  Mitglied 
im Vorstand, Mitglied im Präventionsaus-
schuss 

• Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes NRW: Mitglied im Lan-
desausschuss für Alter und Pflege 

• Studieninstitut für kommunale 
Verwaltung: Mitglied der Ver-
bandsversammlung 

• Westfälische Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie: Vorsit-
zender der Mitgliederver-
sammlung 

• Freiherr-vom-Stein –
Gesellschaft e.V. Schloss Cap-
penberg: geschäftsführendes 
Präsidialmitglied, Mitglied im 
Präsidium und Kuratorium 

• Stiftung St. Vincensstift 
Aulhausen: Mitglied im Kurato-
rium 

• Stiftung „Preußen in Westfa-
len“: Mitglied des Vorstandes 

• Kulturstiftung Westfalen-Lippe: 
stellv. Vorsitzender des Vor-
standes 

• Kommunaler Arbeitgeberver-
band NRW (KAV): ordentl. Mit-
glied im Hauptausschuss, 
Gruppenausschuss „Verwal-
tung“ und „Gruppenausschuss 
Krankenhäuser u. Pflegeein-
richtungen“ 
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• Vereinigung der Kommunalen 

Arbeitgeber (VKA): ordentl. 
Mitglied im Hauptausschuss 
sowie stellv. Mitglied im Grup-
penausschuss „Verwaltung“ 

• Kommunalpolitische  Vereini-
gung der CDU Nordrhein-
Westfalen (KPV/NRW): koop-
tiertes Mitglied des Landesvor-
standes 
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Anger  Britta Stadträtin für 
Soziales, Ju-
gend und 
Gesundheit 
der Stadt 
Bochum 

• Senioreneinrichtungen der Stadt Bo-
chum - Mitglied des Aufsichtsrates 

• Förderkreis Sozialpsychiatrie Münster - 
Mitglied des Aufsichtsrates (bis 
06.12.2017) 

• Evangelischer Verband Ruhr, Bochum 
Witten - Mitglied des Aufsichtsrates 

  

      
Baumann Klaus Bürger-

meister a.D. 
• WLV GmbH, Münster inkl. Ardey Verlag 

GmbH, Münster und Kulturstiftung 
Westfalen-Lippe gGmbH, Münster – 
Mitglied des Aufsichtsrates 

• Westfälische Provinzial Versicherung 
AG, Münster - Mitglied des Aufsichts-
rates 

• Gebau Wohnen eG – Vorsitzender des 
Aufsichtsrates 

• Gebau Immobilien AG – Vorsitzender 
des Aufsichtsrates 

• Verband der Hauptgemeindebeamten - Mit-
glied 

• Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit 
– stellv. Mitglied 

• Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld – 
Mitglied   

 

      
Beckehoff Frank Landrat • Automotive Center Südwestfalen 

GmbH, Olpe – Mitglied des Aufsichts-
rates 

• Südwestfalen Agentur GmbH, Olpe – 
Mitglied des Aufsichtsrates 

• Vermögensverwaltungsgesellschaft 
Kreis Olpe – Vorsitzender des Auf-
sichtsrates 

• Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, 
Unna – Vorsitzender der Verbandsversamm-
lung 

• Zweckverband Personennahverkehr Westfa-
len-Süd, Siegen – Vorsitzender der Verbands-
versammlung 

• Zweckverband Südwestfalen-IT, Siegen – 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 

 
 

• Westfälische Provinzial Versiche-
rung Aktiengesellschaft – Mit-
glied Kommunaler Beirat 

• Wohnungsgenossenschaft im 
Kreis Olpe Südsauerland, Olpe – 
Vorsitzender des Aufsichtsrates 
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• Zweckverband Kommunale Datenzentrale 
Westfalen-Süd, Siegen – Vorsitzender der 
Verbandsversammlung 

• Zweckverband Südwestfälisches Studieninsti-
tut für kommunale Verwaltung, Hagen – Vor-
sitzender der Verbandsversammlung 

      
Beckschewe Detlef Bankkauf-

mann 
 • Sparkasse Minden-Lübbecke – Mitglied des 

Verwaltungsrates 
 

      
Bergelt1 

Hans-
Jürgen 

Rentner 
• Lörmecke-Wasserwerk GmbH – Mit-

glied des Fachbeirates   

      
Blum Ulrich Rentner  • Gesellschaft für Abfallwirtschaft im HSK – 

Gesellschafterversammlung 
 

• Betriebsgesellschaft Radio 
Sauerland – Gesellschafterver-
sammlung 

• Betriebsverwaltungsgesellschaft 
Radio Sauerland – Gesellschaf-
terversammlung 

• Mitgliederversammlung Natur-
park Sauerland – Stellvertreter 

 

      
Dr. Börger Heinz Beschäftigter 

des Kreises 
Warendorf 

• Münsterland e.V. – Mitglied des Auf-
sichtsrates 
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Dr. Brux Arnim Landrat a.D. • Aktiengesellschaft für Versorgungs-
Unternehmen (AVU) – Mitglied des 
Aufsichtsrates 

 • Kultur Ruhr GmbH – Mitglied 
des Aufsichtsrates 

• Kultur Ruhr GmbH - Urbane 
Künste Ruhr – Mitglied des Bei-
rates 

• Stiftung Kulturhauptstadt 
RUHR.2010 – Mitglied des Ver-
waltungsrates 

• Stiftung Zukunft EN – Mitglied 
des Kuratoriums 

• Stiftung Museum Schloss 
Moyland - Vorstand 

      
Burnicki Jens Kreis- und 

Stadtverband 
Grüne Herford 
-  Geschäfts-
führer, 
Grüne Jugend 
NRW - Pres-
sereferent 
und Bildungs-
referent 

 
 
 
 

keine 

      
Cziehso Brigitte Hausfrau • Gesellschaft für Abfallwirtschaft Kreis 

Unna – Mitglied des Aufsichtsrates 
• MVA Hamm - Gesellschafterversamm-

lung 
• Stadtwerke Lünen – Vorsitzende der 

Gesellschafterversammlung 
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Dargel Karl-

Heinz 
Rentner • neuma – Mitglied des Aufsichtsrates 

• Klinikum Vest – Mitglied des Aufsichts-
rates 

• Sparkasse Vest – Mitglied der Zweckver-
bandsversammlung 

 

      
Dehmel 
 

Bernd Administrator • Siegerlandflughafen GmbH – Mitglied 
des Aufsichtsrates 

 
 
 
 
 

• Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis 
Siegen-Wittgenstein – Mitglied der Gesell-
schafterversammlung 

• Kreis Klinikum Siegen GmbH – Mitglied der 
Gesellschafterversammlung 

• Zweckverband KDZ Westfalen Süd – Mitglied 
der Verbandsversammlung 

• Verkehrsflughafen Siegerland – Mitglied der 
Zweckverbandsversammlung 

• Telekommunikationsgesellschaft Südwestfa-
len mbH – Mitglied der Gesellschafterver-
sammlung 

 

      
Deichholz Hans-

Joerg 
Ltd. Kreis-
rechts-
direktor 

keine 

      
Diekmann Wolf-

gang  
Parlament.  
Geschäftsfüh-
rer  

• Provinzial Nord Brandkasse AG – Mit-
glied im Aufsichtsrat 

• Hamburger Feuerkasse Versicherungs 
AG – Mitglied im Aufsichtsrat  

• Provinzial NordWest Lebensversiche-
rung AG – Mitglied im Aufsichtsrat, 
Prüfungs- und Risikoausschuss 

• Regionalverkehr Ruhr-Lippe – Mitglied des 
Aufsichtsrates 

• Sparkasse Hochsauerland – stellv. Mitglied 
des Verwaltungsrates 

• Stadtwerke AöR – Verwaltungsrat 
• Enno energie GmbH – Mitglied des Aufsichts-

rates 

• Tourismus Brilon Olsberg GmbH 
– Mitglied der Gesellschafterver-
sammlung 
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Dingerdissen Karl-
Heinz 

Oberstudien-
rat i.R. 

• Westfallenhallen GmbH Dortmund – 
Mitglied des Aufsichtsrates 

  

      
Dittmar Karl Kaufmann/ 

Redakteur in 
Verlag, Agen-
tur, 
Werbeagentur 

• Klinikum Lippe - Mitglied des Auf-
sichtsrates 

• Kreis-Senioreneinrichtungen Lippe - 
Mitglied des Aufsichtsrates 

• Landestheater Detmold - Mitglied des 
Aufsichtsrates 

• LWL-Kulturstiftung - Vorsitzender des Kura-
toriums 

 
 
 
 
 

• Dittmar Immobilien GbR - ge-
schäftsführender Gesellschafter 

 
 
 
 

      
Duffe Ulrich Pensionär • Märkische Gesundheitsholding GmbH 

– Mitglied des Aufsichtsrates 
• Märkische Gesundheitsholding 

VerwaltungsgmbH – Mitglied des Auf-
sichtsrates 

• Märkische Kliniken GmbH – Mitglied 
des Aufsichtsrates 

• Märkische Seniorenzentren GmbH – 
Mitglied des Aufsichtsrates 

• Märkische Catering GmbH – Mitglied 
des Aufsichtsrates 

• WiDi GmbH – Mitglied des Aufsichtsra-
tes 

• WiDi Energie GmbH – Mitglied des 
Aufsichtsrates 

  

      
Dümenil Angelika Kauffrau keine 
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Dworzak Lutz Pensionär  • Sparkasse Gelsenkirchen – Mitglied im Risi-

koausschuss, Mitglied des Verwaltungsrates 
• Sparkassenverband Westfalen-Lippe – stellv. 

Mitglied des Verbandsverwaltungsrates  
• Stadtwerke Gelsenkirchen – Mitglied im Auf-

sichtsrat 

 

      
Ecks Ursula   • Flughafen Paderborn-Lippstadt – Mitglied der 

Gesellschafterversammlung   
• WfbM, Wertkreis gGmbh Gütersloh – Mit-

glied der Gesellschafterversammlung und des 
Aufsichtsrates 

• Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen 
Gütersloh (GEG) - Mitglied der Gesellschaf-
terversammlung 

 

      
Edelhoff2 Alfred Forstbeamter keine 

      
Entfellner Heinz I.R.  • Westfälisch-Lippische Vermögensver-

waltungsgesellschaft mbH (WLV) – 
Mitglied des Aufsichtsrates 

• GPZ-Lippe – Mitglied der Gesellschafterver-
sammlung 

• Jobcenter Lippe – Mitglied des Verwaltungs-
rates 

 

      
Fehr Helmut Angestellter 

Wahlkreis-
büro MdL 

 • Kreissparkasse Steinfurt – stellv. Mitglied des 
Verwaltungsrates 

• Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt 
mbH – Mitglied 
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• Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH – 
Mitglied 

• Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsge-
sellschaft Steinfurt mbH – stellv. Mitglied 

      
Förderer3 
 

Thomas Altersteilzeit  • Zweckverband Nahverkehr Westf.-Lippe – 
stellv. Mitglied der Zweckverbandsversamm-
lung 

• Zweckverband Personennahverkehr Westfa-
len-Süd – Mitglied der Zweckverbandsver-
sammlung 

• Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd – 
Mitglied der Verbandsversammlung 

• Jobcenter Kreis Olpe – Mitglied der Träger-
versammlung 

• Kreiswerke Olpe – stellv. Mitglied des Be-
triebsausschusses 

• Vermögensverwaltungsgesell-
schaft des Kreises Olpe mbH – 
Mitglied des Aufsichtsrates, Mit-
glied der Gesellschafterver-
sammlung 

• Telekommunikationsgesellschaft 
Südwestfalen mbH – Mitglied 
des Aufsichtsrates 

• Biggesee GmbH i. L. – Mitglied 
des Aufsichtsrates 

• Südwestfalen Agentur GmbH – 
Mitglied der Gesellschafterver-
sammlung 

      
Gebhard Dieter Studiendirek-

tor a.D. 
• Musiktheater im Revier GmbH – Mit-

glied des Aufsichtsrates  
• Westfälische Provinzial Versicherung 

AG, Münster – Mitglied des Aufsichts-
rates 

• Provinzial Nord Brandkasse AG – Mit-
glied des Aufsichtsrates und des Prü-
fungsausschusses 

• Provinzial Nord West Lebensversiche-
rung AG – Mitglied des Aufsichtsrates  

• NRW.BANK – Mitglied des Beirates 
• Regionalrat bei der Bezirksregierung Münster 

- beratendes Mitglied 

• Sozialwerk St. Georg gGmbH 
Gelsenkirchen – Mitglied des 
Verwaltungsrates 

• Jüdisches Museum Dorsten – 
Mitglied des Beirates   
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Gemke Thomas Landrat • KDVZ citkomm – Verbandsvorsteher 

• KDVZ citkomm services – Vorsitzender der Gesellschafterversammlung 
• KDVZ citkomm assets – Vorsitzender der Gesellschafterversammlung 
• Zweckverband „Südwestfalen-IT“ – Verbandsvorsteher 
• KDN – Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister – stellv. Verbandsvorsteher  
• Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Ruhr-Lippe ZRL – Verbandsvorsteher 
• NWL – Nahverkehr Westfalen-Lippe – 2. stellv. Verbandsvorsteher 
• RWE AG – Regionalbeirat Gebietsausschuss Mitte – Mitglied 
• Verband der kommunalen Aktionäre der RWE Gesellschafterversammlung – Mitglied 
• Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe – Mitglied des Verwaltungsrates u. Vorsitzender des Kassenausschusses 
• Gelsenwasser AG – Mitglied des kommunalen Beirates 
• Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH – Mitglied des Aufsichtsrates 
• Landkreistag Nordrhein-Westfalen – Mitglied des Vorstandes 
• Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH – Vorsitzender des Aufsichtsrates 
• Regionalbeirat Arnsberg der GVV-Kommunalversicherung – Mitglied 
• Pro MJO e.V. – stellv. Vorsitzender 
• Freunde der Burg Altena – stellv. Vorsitzender 
• Förderkreis Westfälisches Freilichtmuseum Hagen e.V. – Mitglied 
• Kreisverband Märkischer Kreis im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. – Kreisvorsitzender 
• Kreis-Jagdbeirat – stellv. Vorsitzender 
• Förderverein Luisenhütte Wocklum – stellv. Vorsitzender 
• Kreisheimatbund Märkischer Kreis – Vorsitzender 
• Heimatgebiet Märkisches Sauerland – Vorsitzender 
• Westfälischer Heimatbund – Vorsitzender Heimatgebiet (Mitglied im Vorstand Kraft Amtes) 
• Kuratorium Fachhochschule Südwestfalen – Mitglied 
• Regionalrat Bezirksregierung Arnsberg – beratendes Mitglied  
• Deutsches Jugendherbergswerk – Mitglied im Kuratorium der „Stiftung Deutsches Jugendherbergswerk“ 
• Förderverein der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Abt. Hagen – Vorsitzender 
• Jobcenter MK – stellv. Vorsitzender der Trägerversammlung 
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• Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH – Mitglied im Aufsichtsrat 
• Förderverein „Lernort Natur“, Waldschule – Mitglied im erweiterten Vorstand 

      
Geuecke Josef Landwirt • Vermögensverwaltungsgesellschaft 

Kreis Olpe – Mitglied des AR 
  

      
Göddertz Thomas Mitglied des 

Landtages 
NRW 

• GBB Bottrop, Wohnungsbaugesell-
schaft – Vorsitzender des Aufsichtsra-
tes 

• Wertstoff Recycling Bottrop (WRB) – 
Vorsitzender des Aufsichtsrates 

• BEST AöR - Mitglied des Verwaltungsrates  

      
Grunendahl Wilfried Kaufmann • Sparkassenzweckverband der Kreissparkasse Steinfurt – Mitglied der Verbandsversammlung   

• Kreissparkasse Steinfurt – stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates  
• Kreissparkasse Steinfurt – Mitglied des Hauptausschusses 
• Wasserversorgungsverband „Tecklenburger Land“ – Mitglied der Verbandsversammlung  
• Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH – Mitglied der Gesellschafterversammlung 
• AirportPark FMO GmbH – Mitglied des Aufsichtsrates 
• FMO GmbH – Mitglied des Aufsichtsrates 
• Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH - stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates 
• Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land GmbH - Mitglied des Aufsichtsrates 
• Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH – Mitglied der Gesellschafterversammlung 
• Regionalverkehr Münsterland – Mitglied des Aufsichtsrates 
• Münsterland e.V. – stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung 

      
Häken Ulrich Einkaufsleiter • Entsorgungswirtschaft Soest GmbH – 

Mitglied des Aufsichtsrates 
• Lörmecke-Wasserwerk GmbH – Mit-

glied des Aufsichtsrates 
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Haltaufder-
heide 

Karen Pol. Ge-
schäfts-
führerin 

keine 

      
Härtel Birgit Sachbe-

arbeiterin 
 • Sparkasse Minden-Lübbecke – Mitglied des 

Verwaltungsrates 
• Mindener Kreisbahnen GmbH – Mitglied des 

Aufsichtsrates 
• Mühlenkreiskliniken – stellv. Mitglied des 

Verwaltungsrates 
• Stiftungsrat Preußenmuseum – Mitglied des 

Stiftungsrates 

 

      
Haßelmann Joachim 

Helmut 
1. Beige-
ordneter a.D. 

keine 

      
Hegerfeld-
Reckert 

Anneli Geschäfts-
führerin 

• Regionalverkehr Münsterland GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsge-
sellschaft Steinfurt mbH (WeSt mbH) - stellv. 
Vorsitzende 

• Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt 
- stellv. Mitglied 

• Sparkassenzweckverband der Kreissparkasse 
Steinfurt – Mitglied der Verbandsversamm-
lung 

• Kreissparkasse Steinfurt - Mitglied des Ver-
waltungsrates 

• Beirats der Kulturstiftung der Kreissparkasse 
Steinfurt - Vorsitzende  
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• Zweckverband „Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) Münsterland“ - Mitglied der Ver-
bandsversammlung 

• NWL – Nahverkehr Westfalen-Lippe – Mit-
glied der Verbandsversammlung 

• energieland2050 e.V. – Mitglied des Vorstan-
des 

      
Helmkampf Thomas kaufm. Ange-

stellter 
• Netzgesellschaft Südwestfalen mbH & 

Co. KG – Mitglied im Aufsichtsrat 
• Sparkasse Burbach-Neunkirchen 

- Mitglied im Risikoausschuss 
- Mitglied im Bilanzprüfungsausschuss  
- stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates 

 

      
Henrichs-
meier 

Gerhard Landwirt  • Sparkasse Bielefeld – Mitglied des Verwal-
tungsrates 

 

      
Herman-
dung 

Klaus 
Alexan-
der 

Richter 

 

• Musiktheater im Revier – Mitglied des Auf-
sichtsrates 

 

      
Hinze4 
 
 
 
 

Thomas 
 
 
 
 

Dipl. Sozialar-
beiter / Be-
reichsleitung 

• Bürgerenergiegenossenschaft 
Dörentrup-Wendlinghausen eG 
 
 
 

  

      
Hoffmann Klaus-

Dieter 
Erster Polizei-
haupt-
kommissar i.R.  

keine 
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Hörst Benno Rentner • Entsorgungsgesellschaft Kreis Steinfurt 

– stellv. Mitglied des Aufsichtsrates 
  

      
Irrgang Eva Landrätin • Wasserverband Obere Lippe – stellv. Verbandsvorsteherin, Mitglied des Vorstandes 

• Wasserverband Aabach-Talsperre – stellv. Verbandsvorsteherin, Mitglied des Vorstandes 
• Lörmecke Wasserwerk GmbH – Mitglied des Aufsichtsrates 
• Eissport-, Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft des Kreises Soest mbH (EVB) – Vorsitzende  der Gesellschafterversamm-

lung 
• Entsorgungswirtschaft Soest GmbH – Mitglied des Aufsichtsrates 
• wfg – Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH – Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, Mitglied des Aufsichtsrates 
• Südwestfalen Agentur GmbH – Mitglied der Gesellschafterversammlung, Mitglied des Aufsichtsrates, Mitglied der Lenkungs-

gruppe 
• TKG Südwestfalen – Mitglied der Gesellschafterversammlung 
• Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH – Vorsitzende des Aufsichtsrates 
• Saline Bad Sassendorf GmbH – Mitglied der Gesellschafterversammlung 
• Gesundheitszentrum Bad Waldliesborn GmbH – Mitglied der Gesellschafterversammlung 
• Solbad Bad Westernkotten GmbH – Mitglied der Gesellschafterversammlung 
• Klinik Quellenhof GmbH – Mitglied der Gesellschafterversammlung 
• Klinik Lindenplatz GmbH – Mitglied der Gesellschafterversammlung 
• Klinik am Hellweg GmbH – Mitglied der Gesellschafterversammlung 
• Hellweg-Sole-Thermen Betriebsgesellschaft mbH – Mitglied der Gesellschafterversammlung 
• Hellweg Energienmanagement GmbH – Mitglied der Gesellschafterversammlung 
• Hellweg Servicemanagement GmbH – Mitglied der Gesellschafterversammlung 
• Gelsenwasser AG – Mitglied des Beirates 
• Deutscher Landkreistag (DLT) – Mitglied des Innovationsringes „Kreisverwaltung der Zukunft“ 
• Landkreistag Nordrhein-Westfalen (LKT) – Mitglied des Vorstandes, Mitglied der Landkreisversammlung 
• Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH – stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrates 
• Kulturstiftung Westfalen-Lippe Gemeinnützige GmbH – Mitglied des Aufsichtsrates 
• Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) – Mitglied des Verwaltungsrates 
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• Fachhochschule Südwestfalen Iserlohn – Mitglied des Kuratoriums 
• Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe – stellv. Mitglied des Verwaltungsrates 

      
Izci Selda Berufs-

betreuerin 
keine 

      
Jasperneite Wilhelm Geschäfts-

führer 
• Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna (WFG) – Aufsichtsrat 
• Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft Kreis Unna mbH (VBU) – Aufsichtsrat 
• Regionalverband Ruhr (RVR) – Verbandsversammlung 
• Entsorgungsbetriebe Essen GmbH (EBE) – Aufsichtsrat 
• Business metropoleruhr GmbH (bmr) – Aufsichtsrat 
• Wirtschaftsbetriebe Lünen GmbH (WBL) – Aufsichtsrat 
• MVA-Hamm Betreiber GmbH – Gesellschafterversammlung 
• MVA-Hamm Betreiber GmbH – Aufsichtsrat 
• ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG – Kommunalbeirat 
• Sparkasse an der Lippe – Verwaltungsrat 
• Sparkasse an der Lippe – Zweckverbandsversammlung 
• CDU-Fraktion im Kreistag des Kreises Unna – Fraktionsvorsitzender 
• CDU-Stadtverband Werne – Vorsitzender 
• CDU-Fraktion im Rat der Stadt Werne – Fraktionsvorsitzender 
• KPV-Kreisverband Unna – Vorsitzender 
• CDU-Kreisverband Unna – Kreisvorstand, stellv. Schriftführer 

      
Dr. Jung Michael Oberstudien-

rat 
• Flughafen Münster Osnabrück GmbH - 

Mitglied des Aufsichtsrates 
• MCC Halle Münsterland GmbH – Mit-

glied des Aufsichtsrates 
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Kaltefleiter Helmut Landschafts-
gärtner-
meister 

 • Kreissparkasse Wiedenbrück - Mitglied des 
Verwaltungsrates 

• Verler Gartenbau KG - Ge-
schäftsführer 

      
Kaup Winfried Rektor i.R.   • Sparkasse Münsterland Ost - Mitglied der 

Zwecksverbandsversammlung 
• Gemeinnützige Gesellschaft zur Kulturförde-

rung Kulturgut Haus Nottbeck GmbH - Mit-
glied der Gesellschafterversammlung 

• Kuratorium der Agnes-Müseler-Stiftung - 
Mitglied 

• Gesellschaft für Wirtschaftsförderung des 
Kreises Warendorf - Mitglied des Aufsichtsra-
tes 

 

      
Kayser Hans-

Joachim 
Berufsschul-
lehrer i.R. 

• Flughafen Paderborn-Lippstadt – Mit-
glied der Gesellschafterversammlung 

• Südwestfalen Agentur GmbH – stellv. 
Mitglied des Aufsichtsrates 

• wfg-Wirtschaftsförderung des Kreises 
Soest GmbH – Mitglied des Aufsichts-
rates 

• DZM – Digitales Zentrum Mittelstand, 
Lippstadt – Mitglied der Gesellschaf-
terversammlung 
(ab 01.01.2018) 

• Wasserverband Obere Lippe – Mitglied der 
Verbandsversammlung 

• Zahnärztekammer Westf.-Lippe – politischer 
Beisitzer der Patientenberatungsstelle 
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Koch Karsten Geschäfts-
führer  

• KEB Holding AG – Mitglied des Auf-
sichtsrates 

• Energieversorgung Beckum GmbH & 
Co. KG – Vorsitzender des Aufsichtsra-
tes 

• Sparkasse Beckum-Wadersloh – Mitglied des 
Verwaltungsrates 

• Gesellschafterversammlung der 
Energieversorgung Beckum 
GmbH & Co. KG - Vorsitzender 

• Energieversorgung Beckum 
Verwaltungs-GmbH - Vorsitzen-
der 

      
Kohl Brigitte Hausfrau  • Kreispolizeibehörde – Mitglied des Polizeibei-

rates 
 

      
Köhn5 Raimund Rentner keine 

      
Kohn Rolf Koordinator 

der BAG 
Selbstbe-
stimmte Be-
hinderten-
politik,  
Die Linke 

keine 

      
Köster Gisela Hausfrau  • Kreissparkasse Steinfurt - Mitglied der 

Zweckverbandsversammlung 
• Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt 

- stellv. Mitglied  
• Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger 

Zwecke Kreis Steinfurt - stellv. Mitglied 
• Gemeinsam für Arbeit und Beschäftigung 

(GAB) AöR - stellv. Mitglied des Verwaltungs-
rates 
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• Zweckverband Schienenpersonennahverkehr 
Münsterland (SPNV) - stellv. Mitglied 

• Wasserversorgungsverband Tecklenburger 
Land – Mitglied der Verbandsversammlung 

• Stadtwerke Tecklenburger Land Energie 
GmbH einschließlich 4 Untergesellschaften – 
stellvertretendes Mitglied der Gesellschafter-
versammlung 

      
Köster6 Gunda Dipl.-

Sozialarbeite-
rin / gesetzli-
che Betreu-
ungen 

 

• Sparkasse Paderborn-Detmold –  
stellv. Mitglied des Verwaltungsrates 

 

      
Krause Christi-

ane 
 • Klinikum Dortmund gGmbH Dortmund 

- Mitglied des Aufsichtsrates, Mitglied 
des Präsidiums des Aufsichtsrates 

• Revierpark Wischlingen – Mitglied des Ver-
waltungsrates (ab 2018 – Vorsitzende) 
 

 

      
Krippner Mark Technischer 

Angestellter 
• Hagener Gemeinnützige Wohnungsge-

sellschaft mbH - Vorsitzender des Auf-
sichtsrates 

• Sparkasse Hagen – stellv. Mitglied des Ver-
waltungsrates 

• Mitglied des Hagener Polizeibeirates 

• Mitglied der Vertretersammlung 
des Hohenlimburger Bauvereins 

      
Kudella Sascha 

Alexan-
der 

Rechtsanwalt keine 

      
Langer Bernd Geschäfts-

führer 
• OWL GmbH - stellv. Mitglied der Ge-

sellschafterversammlung 
 

• KDN - Dachverband kommunaler IT-
Dienstleister - Mitglied der Verbandsver-
sammlung 

• BBL-Software GmbH 
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• Gemeinschaft für Kommunikationstechnik 
Informations- und Datenverarbeitung (GKD) 
Paderborn - Mitglied der Verbandsversamm-
lung 

• OWL-IT – Mitglied der Verbandsversammlung 

      
Dr. Lehmann Axel Landrat • Klinikum Lippe GmbH – Vorsitzender 

des Aufsichtsrates 
• Kreissenioreneinrichtungen Lippe 

GmbH – Vorsitzender des Aufsichtsra-
tes 

• Verkehrsbetriebe Extertal GmbH– Vor-
sitzender des Aufsichtsrates 

• Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe 
GmbH – Mitglied des Aufsichtsrates 

• Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe 
GmbH – Vorsitzender des Aufsichtsra-
tes 

• Landestheater Detmold GmbH – Vor-
sitzender des Aufsichtsrates 

• Lippe Tourismus und Marketing AG – 
Vorsitzender des Aufsichtsrates 

• Lippe Bildung e.G. – Vorsitzender des 
Aufsichtsrates 

• Sparkasse Paderborn-Detmold – Vorsitzender 
des Verwaltungsrates sowie Mitglied der 
Zweckverbandsversammlung 

• Sparkasse Lemgo – stellv. Vorsitzender des 
Verwaltungsrates 

• Westfälisch Lippischer Sparkassen- und   
Giroverband – Mitglied der Verbandsver-
sammlung 

• Abfall-Wirtschafts-Verband Lippe – Vorsit-
zender des Verwaltungsrates 

• Kommunales Rechenzentrum Minden-
Ravensberg/Lippe – Stv. Mitglied der Ver-
bandsversammlung und stv. Mitglied des 
Verwaltungsrates 

• Job Center Lippe AöR – Vorsitzender des 
Verwaltungsrates 

• Gesundheitsholding Lippe GmbH – Vorsit-
zender der Gesellschafterversammlung 

• Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum 
Bad Salzuflen – Mitglied des Beirates 

• Gemeindepsychiatrisches Zentrum GmbH – 
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung 

• Erholungszentrum Schieder GmbH – Vorsit-
zender der Gesellschafterversammlung 

• Stiftung Standort Lippe – Vorsit-
zender des Stiftungsrates 

• Gesundheitsstiftung Lippe –  
Vorsitzender des Vorstandes 
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• OWL – GmbH – Mitglied der Gesellschafter-
versammlung 

• Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH – 
stellv. Mitglied der Gesellschafterversamm-
lung 

• Verkehrsbetriebe Extertal GmbH – Vorsitzen-
der der Gesellschafterversammlung 

• Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe 
GmbH – Mitglied der Gesellschafterversamm-
lung 

• Abfallbeseitigungsgesellschaft Lippe GmbH – 
Mitglied der Gesellschafterversammlung 

• Lippe Energie Verwaltungs GmbH – Stv. Vor-
sitzender der Gesellschafterversammlung und 
Mitglied des Beirates 

• InnoConsult GmbH – Vorsitzender der Gesell-
schafterversammlung 

• Landestheater Detmold GmbH – Vorsitzender 
der Gesellschafterversammlung 

• Lippischer Rundfunk GmbH & Co.KG – Mit-
glied der Gesellschafterversammlung 

• Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & 
Co.KG – Mitglied der Gesellschafterversamm-
lung 

      



   Mitgliedschaften (Stand 31.12.2017) in 

      

Name 
Vor- 
name 

Beruf 
Aufsichtsräten und anderen Kontroll- 
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG 

Organen von verselbstständigten Aufgaben-
bereichen in öffentlich-rechtlicher  

oder privatrechtlicher Form 

Organen sonstiger privat-
rechtlicher Organisationen 

       

Leichtweis Manfred Personal-
berater 

• Gelsenkirchener gem. Wohnungsbau-
gesellschaft mbH - Mitglied des Auf-
sichtsrates 

• Stadtteilerneuerungsgesellschaft Gel-
senkirchen (SEG) - stellv. Mitglied des 
Aufsichtsrates 

• Stadtwerke Gelsenkirchen - stellv. Mit-
glied des Aufsichtsrates 

  

      
Lenz Ralf-

Dieter 
Lehrer i.R.  • Sparkasse Hamm - Mitglied des Verwaltungs-

rates 
 

      
Limberg Willibald Textilver-

edelungs-
meister i.R. 

keine 

      
Lindenhahn Elisabeth Rentnerin keine 

      
Lindstedt Ursula Marketing-

beraterin 
• Unnaer Kreis-Bau- und Siedlungsge-

sellschaft mbH (UKBS) – Mitglied des 
Aufsichtsrates 
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Loke Werner Selbstständig   • Abfallwirtschaftsverband Lippe – 
Mitglied des Verwaltungsrates 

• Gesellschaft für Abfallentsor-
gung Lippe GmbH – Mitglied 
der Gesellschafterversammlung 

• Netzwerk Lippe GmbH – Mit-
glied der Gesellschafterver-
sammlung 

• Sparkasse Paderborn-Detmold – 
Mitglied des Zweckverbandes 

• Sparkasse Paderborn-Detmold – 
Mitglied des Verwaltungsrates 

• Verkehrsverbund OWL – Mit-
glied des Zweckverbandes 

• Gesundheitsholding Lippe 
GmbH – Mitglied der Gesell-
schafterversammlung 

• Klinikum Lippe GmbH – Mitglied 
des Aufsichtsrates 

• Kreissenioreneinrichtungen – 
Mitglied des Aufsichtsrates 

• Stiftung Standortsicherung Kreis 
Lippe – Mitglied des Stiftungsra-
tes 

• Gesundheitsstiftung Lippe – 
Mitglied des Vorstandes 

• Wirtschaftsbetriebe Schieder-
Schwalenberg GmbH (WBS)-
Mitglied des Aufsichtsrates 
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Lonz Lambert Nicht berufs-
tätig 

 • Sparkasse Westmünsterland - Mitglied des 
Verwaltungsrates 

 

      
Lützenbür-
ger 

Barbara Rentnerin  keine 

      Majchrzak-
Frensel7 

Elisabeth Steuerfachan-
gestellte 

  

• entsorgung herne - Verwal-
tungsrat 

• Vermögensverwaltungsgesell-
schaft für Versorgung und Ver-
kehr der Stadt Herne mbH (VVH) 
- Aufsichtsrat 

      
May Siegbert Arzt • Sparkasse SoestWerl - Mitglied des 

Verwaltungsrates 
• Stadtwerke Werl - stellv. Mitglied des 

Aufsichtsrates 

  

      
Meiberg Rolf Richter  • Ausschuss für Recht, Personal und Organisa-

tion des Städte-  und Gemeindebundes NRW 
- Mitglied 

• Technologie- und Wissenstrans-
fer (TWS) Kreis Soest – Mitglied 
des Vorstandes 
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Merten Barbara Vertriebsassis-
tentin 

• Herner Gesellschaft für Wohnungsbau 
mbh (HGW) – Mitglied des Aufsichtsra-
tes 

• Herner Bau- und Betreuungsgesell-
schaft mbH (HBB) – Mitglied des Auf-
sichtsrates 

• Stadtmarketing Herne – Mitglied des 
Aufsichtsrates 

• Stadtwerke Herne – Mitglied der 
Hauptversammlung 

• Vermögensverwaltungsgesellschaft für 
Versorgung und Verkehr der Stadt 
Herne mbH (VVH) - Mitglied der Ge-
sellschafterversammlung 

  

      
Müller Martina Diplomagrar-

ingenieurin 
• Westfälische Provinzial Versicherung 

AG – Mitglied des Aufsichtsrates 
• Provinzial NordWest Lebensversiche-

rung AG – Mitglied des Aufsichtsrates 
• Provinzial Nord Brandkasse AG – Mit-

glied des Aufsichtsrates 
• Provinzial NordWest Holding AG – 

Mitglied des Aufsichtsrates 
• KEB Holding AG – Mitglied des Auf-

sichtsrates 

  

      
Olbrich-
Tripp 

Elke Fraktions-
geschäfts-
führerin 

 • Sparkasse Iserlohn - Mitglied des Verwal-
tungsrates 

• Stadtwerke Iserlohn - stellv. Mitglied des 
Aufsichtsrates 
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• Iserlohner Gem. Wohnungsbaugesellschaft – 
Mitglied 

• Ruhrverband – Mitglied des Verbandsrats 

      
Paul Stephen  Mitglied des 

Landtages 
NRW 

• Nationales Zentrum für Bürokratiekostenabbau der Fachhochschule des Mittelstandes, Bielefeld – Mitglied des Kuratoriums 
• Sparkassenzweckverband Kreis Herford – Mitglied der Verbandsversammlung 
• Vereinigung ehemaliger Schüler des Friedrichs-Gymnasiums zu Herford e.V. 1911 – Beisitzer im Vorstand  
• Klinikum Herford AöR – Mitglied des Verwaltungsrates 
• FDP Kreisverband Herford  - Vorsitzender 
• Medizinisches Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MVZ) - Mitglied des Aufsichtsrates 
• Stifterverband Fridericianum e.V. – stellv. Vorsitzender 
• Patientenberatungsstelle der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe – Mitglied 
• Evangelische Kirche von Westfalen (ständiger Ausschuss für politische Verantwortung) – Mitglied 
• Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker in Nordrhein-Westfalen e.V. – kooptiert im Vorstand 
• Kommunaler Beirat der Westf. Provinzialversicherung AG – Mitglied 
• Beirat für Wohnraumförderung der NRW Band – Mitglied 
• Freundeskreis Fregatte NRW – Beisitzer im Vorstand 
• Liberaler Mittelstand NRW – Beisitzer im Vorstand 

      
Päuser Hermann Lehrer a.D.  • Sparkasse Bochum - Mitglied des Verwal-

tungsrates, Mitglied des Risikoausschusses  
 

      
Pavlicic Michael Stadtarchivar • Wasserwerke Paderborn - Mitglied des 

Aufsichtsrates 
• Schlosspark- und Lippeseegesellschaft 

- Mitglied des Aufsichtsrates 
• Ausstellungsgesellschaft Paderborn - 

Mitglied des Aufsichtsrates 
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Peitz Rainer Investitions-
management 
und  
Marketing-
beratung 

• Volksbank Bochum Witten – Mitglied 
der Vertreterversammlung 

• Sparkasse Gevelsberg-Wetter – Mitglied im 
Zweckverband 

 

      
Pohl Stepha-

nie 
Heimleiterin  • Stiftung Maria Hilf Stadtlohn - Mitglied des 

Kuratoriums 
• Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland, 

Velen – Mitglied der Gesellschafterver-
sammlung 

 

      
Pufke Marco 

Morten 
Personal-
berater 

  • Gemeinschaftsstadtwerke GmbH 
Kamen-Bönen-Bergkamen - 
stellv. Mitglied des Aufsichtsra-
tes 

      
Püning Konrad Landrat a.D.  • Sparkasse Westmünsterland - Mitglied des 

Verwaltungsrates, Mitglied des Risikoaus-
schusses, Mitglied im Hauptausschuss 

• DRK-Kindertageseinrichtungen 
im Kreis Coesfeld gGmbH – Vor-
sitzender des Aufsichtsrates 

• DRK-Soziale Dienste im Kreis 
Coesfeld gGmbH – Vorsitzender 
des Aufsichtsrates 

      
Puschadel Brigitte Geschäfts-

führerin 
SPD-Rats-
fraktion 
Reckling- 
hausen 

• RWE AG – Mitglied der Hauptver-
sammlung 

• IWG – Mitglied der Gesellschafterver-
sammlung 

 
 

• Stadtsparkasse Gladbeck – Mitglied des Ver-
waltungsrates 

• Stiftungsbeirat zur Förderung von Kunst und 
Kultur der Stadtsparkasse Gladbeck – Vorsit-
zende des Stiftungsbeirates 
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• Rheinisch-Westfälische Wasserwerks-
gesellschaft mbH (RWW) – Mitglied 
der Gesellschafterversammlung 

• Elisabeth-Brune-Altenzentrum – Vorsitzende 
des Kuratoriums 

• Stiftung Preußen-Museum NRW – Mitglied 
des Kuratoriums 

      
Dr. Reinbold Thomas Arzt • Konzerthaus Dortmund GmbH - Mit-

glied des Aufsichtsrates 
  

      
Reppin Udo Kaufmann  • Sparkasse Dortmund - stellv. Vorsitzender 

des Verwaltungsrates 
 

      
Samson Ludger CDU-Kreisge-

schäftsführer 
keine 

      
Sandkühler Birgit Hausfrau keine 

      
Schäfer8 Bernd Justizvoll-

zugsbeamter 
a.D.  

 • Sparkasse Paderborn-Detmold - Mitglied des 
Verwaltungsrates 

 

      
Schiek9 Markus Beamter • Klinikum Lippe GmbH - beratendes 

Mitglied des Aufsichtsrates 
• Kreissenioreneinrichtungen Lippe 

GmbH - Mitglied des Aufsichtsrates 
• Gesundheitsstiftung Lippe - Mitglied 

des Vorstandes 

• Sparkasse Paderborn-Detmold - stellv. Mit-
glied der Verbandsversammlung 

 

      
Schmidt Barbara Büroleiterin • Bielefelder Beteiligungs- und Vermö-

gensverwaltungsgesellschaft mbH 
(BBVG) - Gesellschafterversammlung 

• Sparkasse Bielefeld - Mitglied des Verwal-
tungsrates 
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Schmolke Thorsten Hausmann   • Zweckverband der KSK 

Wiedenbrück - Mitglied 
• Verwaltungsrat KSK 

Wiedenbrück - stellv. Mitglied 
• Elektrizitätsversorgung Werther 

GmbH – stellv. Mitglied 

      Schnell Martina Juristin  • Sparkasse Bochum - Mitglied des Verwal-
tungsrates 

• Bochum Marketing – Mitglied des Aufsichts-
rates 

 

    
  

 
Schnieders-
Pförtzsch 

Monika   • Sparkasse Hamm - Mitglied des Verwaltungs-
rates 

• Hallenmanagement Hamm – Mitglied der 
Gesellschafterversammlung 

 

      
Scholz Uwe Fraktions-

geschäfts-
führer 

• AMK GmbH, Iserlohn - 2. Stellv. Auf-
sichtsratsvorsitzender 

• Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis - 
Mitglied der Verbandsversammlung, Mitglied 
im Verwaltungsrat, Mitglied im Risikoaus-
schuss 

• Zweckverband für Abfallbeseitigung Iserlohn 
- Mitglied der Verbandsversammlung 

 

Schönbeck Michael Standortleiter  • Sparkassenzweckverband im Kreis Herford - 
Mitglied des Verwaltungsrates 

• Stiftung „Zukunft im Wittkindskreis“ Mitglied 
des Kuratoriums 

• Klinikum Herford AöR - Mitglied des Verwal-
tungsrates 

 



   Mitgliedschaften (Stand 31.12.2017) in 

      

Name 
Vor- 
name 

Beruf 
Aufsichtsräten und anderen Kontroll- 
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG 

Organen von verselbstständigten Aufgaben-
bereichen in öffentlich-rechtlicher  

oder privatrechtlicher Form 

Organen sonstiger privat-
rechtlicher Organisationen 

       

      
Schubert-
Hartmann 

Inga Pensionärin  keine 

      
Sell Werner Beratender 

Betriebswirt 
 • Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft 

Kreis Unna mbH - Mitglied der Gesellschaf-
terversammlung 

 

      
Sellenriek Heinz-

Dieter 
Richter a.D. keine 

      
Sladek Sven Studierender 

der Sozialpä-
dagogik 

keine 

      
Sohn Fried-

helm 
 • Westfalenhalle Dortmund GmbH - 

Vorsitzender des Aufsichtsrates 
• Gesellschaft für Arbeit und soziale 

Dienstleistungen mbH - Mitglied der 
Gesellschafterversammlung 

• Außerbetriebliche Ausbildungsstätte 
der Handwerkskammer Dortmund 
GmbH - Mitglied des Beirates 
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Vor- 
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Beruf 
Aufsichtsräten und anderen Kontroll- 
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG 

Organen von verselbstständigten Aufgaben-
bereichen in öffentlich-rechtlicher  

oder privatrechtlicher Form 

Organen sonstiger privat-
rechtlicher Organisationen 

       

Spieker Fried-
helm 

Landrat • Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
im Kreis Höxter mbH (GfW) – Mitglied 
des Aufsichtsrates 

• Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH 
– Mitglied des Aufsichtsrates 

• Westfalen Weser Energie GmbH & Co. 
KG – Mitglied  

• Westfalen Weser Netz AG – Mitglied 
• EnergieNetzMitte GmbH - Mitglied 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sparkasse Höxter – Vorsitzender des Verwal-
tungsrates, Vorsitzender des Risikoausschus-
ses, Vorsitzender des Haupt- und Bilanzaus-
schusses, Vorsitzender des Kuratoriums der 
Sparkassenstiftung 

• Sparkassenverband Westfalen-Lippe – Mit-
glied der Verbandsversammlung, stellv. Mit-
glied des Verbandsverwaltungsrates und des 
Trägerausschusses 

• Kommunale Versorgungskassen Westfalen-
Lippe – Mitglied des Verwaltungsrates 

• Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfa-
len-Lippe - stellv. Mitglied des Kassenaus-
schusses 

• Jobcenter Kreis Höxter – Mitglied der Träger-
versammlung 

 
 
 
 
 
 
 

• Radio Paderborn Betriebsgesell-
schaft mbH & Co. KG – Mitglied 
der Gesellschafterversammlung 

• OstWestfalenLippe GmbH – 
Mitglied der Gesellschafterver-
sammlung 

• Westfalen Weser Energie GmbH 
& Co. KG – Mitglied der Gesell-
schafterversammlung und der 
Kommanditistenversammlung 

• EAM GmbH & Co. KG – Mitglied 
im Konsortialausschuss 

• EAM Sammel- und Vorschalt 
GmbH 4 – Mitglied der Gesell-
schafterversammlung 

• GVV Kommunalversicherung 
VVaG – Mitglied im Regionalbei-
rat 

• Kolping-Berufsbildungswerk 
Brakel gGmbH – Vorsitzender 
des Beirates 

• Kath. Hospitalvereinigung We-
ser-Egge gGmbH – Mitglied des 
Verwaltungsrates 

      
Stauff Gerhard Rentner   • DI Bürohaus Bonn Nr. 24 KG 

• DI Einkaufszentrum Siegen-
Weidenau Nr. 23 KG 
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Vor- 
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Beruf 
Aufsichtsräten und anderen Kontroll- 
gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AG 

Organen von verselbstständigten Aufgaben-
bereichen in öffentlich-rechtlicher  

oder privatrechtlicher Form 

Organen sonstiger privat-
rechtlicher Organisationen 

       

Steininger-
Bludau 

Eva Landtags-
abgeordnete 
(bis 31.05.2017) 
 
jetzt Rentne-
rin 

keine 

      
Sternbacher Holm Erster  

Kriminal-
hauptkom-
missar a.D. 

• Provinzial NordWest Holding AG – 
Mitglied des Aufsichtsrates 

• Westfälische Provinzial Versicherung 
AG – Mitglied des Aufsichtsrates, Prü-
fungs- und Risikoausschuss   

• Westfälisch-Lippische Vermögensver-
waltungsgesellschaft mbH (WLV) – 
Mitglied des Aufsichtsrates 

• Ardey-Verlag GmbH – Mitglied des 
Aufsichtsrates 

• Kulturstiftung Westfalen-Lippe gGmbH 
– Vorsitzender des Aufsichtsrates 

• Selbstständiges Wohnen gGmbH – 
Mitglied des Aufsichtsrates 

• Sparkasse Bielefeld - Mitglied des Verwal-
tungsrates 

• Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Stadt 
Bielefeld mbH - Mitglied des Aufsichtsrates 
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Vor- 
name 
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Aufsichtsräten und anderen Kontroll- 
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oder privatrechtlicher Form 

Organen sonstiger privat-
rechtlicher Organisationen 

       

Stilkenbäu-
mer 

Wilhelm Angestellter 
bei der 
Knappschaft 
Bahn-See 

• Westfälisch-Lippische Vermögensver-
waltungsgesellschaft mbH – Mitglied 
des Aufsichtsrates 

• Ardey-Verlag GmbH – Mitglied des 
Aufsichtsrates 

• Kulturstiftung Westfalen-Lippe gGmbH 
– Mitglied  des Aufsichtsrates 

• Selbstständiges Wohnen gGmbH – 
Mitglied des Aufsichtsrates 

  

      
Stopsack Arne 

Hermann 
Selbststän-
diger Berater 

• Stadtwerke Hemer GmbH - Mitglied 
des Aufsichtsrates 

• Sauerlandpark Hemer GmbH - Mitglied 
des Aufsichtsrates 

• Westfälisch-Lippische Vermögensver-
waltungsgesellschaft mbH – Mitglied 
des Aufsichtsrates 

• Ardey-Verlag GmbH – Mitglied des 
Aufsichtsrates 

• Kulturstiftung Westfalen-Lippe gGmbH 
– Mitglied  des Aufsichtsrates 

• Selbstständiges Wohnen gGmbH – 
Mitglied des Aufsichtsrates 

  

      
Strüwer Wilhelm Dipl. Sozial-

pädagoge / 
Heimleiter 

 • Werkhof GmbH - Mitglied des Aufsichtsrates 
• HaWeD GmbH - Mitglied des Aufsichtsrates 
• WBH-Wirtschaftsbetriebe Hagen – Mitglied 

des Verwaltungsrates 
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Organen von verselbstständigten Aufgaben-
bereichen in öffentlich-rechtlicher  

oder privatrechtlicher Form 

Organen sonstiger privat-
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Suermann Andreas Maschinen-
bau-Techniker 
Angestellter 

 • Sparkasse Höxter  - Mitglied des Verwal-
tungsrates 

• NWL - Mitglied des Zweckverbandes 

 

      
Taran- 
czewski 

Michael Rentner  • Sparkasse Dortmund  - Mitglied des Verwal-
tungsrates 

• „JobCenter Dortmund“ - Mitglied des Träger-
ausschusses 

 

      
Dr. Tautorat Petra Verwaltungs-

angestellte  
keine 

      
Veldhues Elisabeth Rentnerin • Flughafen Münster/Osnabrück – Mit-

glied des Aufsichtsrates 
• Air-port-Park GmbH – stellv. Mitglied 

des Aufsichtsrates 
• Wirtschaftsförderungs- und Entwick-

lungsgesellschaft Steinfurt mbH (WeSt 
mbh)  – Mitglied der Gesellschafterver-
sammlung 

• Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt 
– stellv. Mitglied der Gesellschafterversamm-
lung 

• Westfälisch-Lippische Vermögensverwal-
tungsgesellschaft mbH (WLV) – Mitglied der 
Gesellschafterversammlung 

 

      
Venjakob10 Bernd Groß- und 

Außenhan-
delskauf-
mann 

keine 
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Beruf 
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oder privatrechtlicher Form 

Organen sonstiger privat-
rechtlicher Organisationen 

       

Dr. Vollmer Herbert Rentner   • Stadtwerke Lübbecke GmbH - 
Mitglied der Gesellschafterver-
sammlung 

• Netzgesellschaft Lübbecke 
GmbH - Mitglied der Gesell-
schafterversammlung 

• Wirtschaftsbetriebe Lübbecke 
GmbH - Mitglied der Gesell-
schafterversammlung 

      
Weber Stefan IT-Unter-

nehmens-
berater 

• Flughafen Münster-Osnabrück GmbH  
– Mitglied im Aufsichtsrat 

• Sparkasse Münsterland-Ost - Mitglied des 
Verwaltungsrates 

• Weber IT-Systeme - Geschäfts-
führer 

      
Wellmann Norbert Pensionär keine 

      
Welper Gertrud Geschäftsfüh-

rerin 
(Beratung, 
Service, Medi-
en) 

 • EGW Kreis Borken – Mitglied der Gesell-
schafterversammlung 

• Berufsbildungsstätte BOR – Mitglied der 
Gesellschafterversammlung 

 

      
Weßling Arnold Landwirt • Evangelische Allianz Altkreis Hal-

le/Westfalen - Vorstand (2. Vorsitzen-
der) 

• Kreissparkasse Halle/Westfalen – stellv. Vor-
sitzender des Verwaltungsrates 

• Regionalrat Detmold 
• Untere Naturschutzbehörde – Mitglied im 

Beirat 

 
 

      
Weyer Renate Nicht berufs-

tätig 
keine 
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Wiemers Hans-

Georg 
Psycholo-
gischer Psy-
chotherapeut 

  • PariSozial gGmbH Emscher-
Lippe - Vorsitzender des Auf-
sichtsrates 

      
Willms Anna-

Marie 
Fachlehrerin 
i.R. 

 • Sparkasse Westmünsterland - stellv. Mitglied 
der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes Westmünsterland 

• Zentrum für Informations-, Kommunikations- 
und Umwelttechnik Kreis Coesfeld GmbH 
(INCA) - stellv. Mitglied mit Stimmrecht für 
den Kreis Coesfeld 

 

      
Wolff Werner Oberstaats-

anwalt a.D. 
(a.D. ab 
01.11.2017) 

• Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH 
(RLG) - Mitglied des Aufsichtsrates 

  

      
Worbs Peter Rentner keine 

      
Worm Christina Rechtsan-

wältin 
keine 
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Dr. Zwicker Kai Landrat • RWE AG - Mitglied der Hauptver-
sammlung 

• RWE AG - Mitglied im Bei-
rat/Regionalbeirat Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH 
– Mitglied der Gesellschafterversammlung 

• Bezirksregierung Münster – beratendes Mit-
glied im Regionalrat 

• Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland 
mbH – Vorsitzender der Gesellschafterver-
sammlung und des Aufsichtsrates 

• Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH – Vorsit-
zender der Gesellschafterversammlung und 
des Aufsichtsrates 

• Kommunale Zusatzversorgungskassen West-
falen-Lippe – stellv. Mitglied im Verwaltungs-
rat/Kassenausschuss 

• Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe – 
Mitglied des Kreisstellenbeirates 

• Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsbera-
tungsstelle – Vorsitzender des Kuratoriums  

• Regionalagentur Münsterland – Mitglied des 
Lenkungskreises 

• REGIONALE 2016 – Agentur GmbH – Mitglied 
der Gesellschafterversammlung, Vorsitzender 
des Aufsichtsrates und Lenkungsausschusses  

• Sparkasse Westmünsterland – stellv. Vorsit-
zender des Hauptausschusses, Vorsitzender 
des Risikoausschusses, Mitglied des Sparkas-
senbeirates, Vorsitzender des Verwaltungsra-
tes, Verbandsvorsteher des Zweckverbandes 
und stellv. Vorsitzender der Zweckverbands-
versammlung 
 

• GVV-Kommunalversicherung 
VVAG - Mitglied des Regional-
beirates Münster 

• Innocent Bocholt GmbH - Mit-
glied der Gesellschafterver-
sammlung 

• Vereinigung ehemaliger kom-
munaler Aktionäre der VEW 
GmbH - Mitglied der Gesell-
schafterversammlung  

• WohnBau Westmünsterland e.G. 
-Mitglied des Aufsichtsrates 
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 • Sparkasse Westmünsterland, Sparkassenstif-
tung – Mitglied des Kuratoriums 

• Sparkassenverband Westfalen-Lippe – Mit-
glied der Verbandsversammlung 

• Westfälisch-Lippische Versorgungskasse 
(WVK) – stellv. Mitglied des Verwaltungsrates 

• Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den 
Kreis Borken mbH – Vorsitzender der Gesell-
schafterversammlung, Vorsitzender des Auf-
sichtsrates 

 

 
                                                
1 Herr Hans-Jürgen Bergelt ist seit dem 01.10.2017 Mitglied der Landschaftsversammlung. 
2 Herr Alfred Edelhoff ist seit dem 07.06.2017 Mitglied der Landschaftsversammlung. 
3 Herr Thomas Förderer ist mit Ablauf des 30.09.2017 aus der Landschaftsversammlung ausgeschieden. 
4 Herr Thomas Hinze ist seit dem 07.11.2017 Mitglied der Landschaftsversammlung. 
5 Herr Raimund Köhn ist mit Ablauf des 15.10.2017 aus der Landschaftsversammlung ausgeschieden. 
6 Frau Gunda Köster ist seit dem 01.11.2017 Mitglied der Landschaftsversammlung. 
7 Frau Elisabeth Majchrzak-Frensel ist seit dem 01.10.2017 Mitglied der Landschaftsversammlung. 
8 Herr Bernd Schäfer ist mit Ablauf des 31.10.2017 aus der Landschaftsversammlung ausgeschieden. 
9 Herr Markus Schiek ist mit Ablauf des 29.05.2017 aus der Landschaftsversammlung ausgeschieden. 
10 Herr Bernd Venjakob ist mit Ablauf des 30.09.2017 aus der Landschaftsversammlung ausgeschieden. 
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Anhang  

LWL-Gesamtabschluss zum 31.12.2017 

 

 

I. Allgemeine Angaben 

 

Gemäß § 23 Abs. 1 und 2 LVerbO in Verbindung mit § 116 Abs. 1 GO NRW hat der LWL 

einen Gesamtabschluss aufzustellen. Ein Bestandteil des Gesamtabschlusses ist dieser Ge-

samtanhang. 

 

Gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO NRW sind im Gesamtanhang zu den Posten der Gesamtbilanz 

und den Posten der Gesamtergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die Wertan-

sätze beurteilen können. Die Anwendung von zulässigen Vereinfachungsregelungen und 

Schätzungen ist im Einzelnen anzugeben. 

 

Ferner ist dem Gesamtanhang eine Kapitalflussrechnung unter Beachtung des Deutschen 

Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) in der vom Bundesministerium der Justiz nach 

§ 342 Abs. 2 des HGB bekannt gemachten Form beizufügen (Anlage 3). 

 

 

II.  Konsolidierungskreis 

  

Der Konsolidierungskreis ist der Anlage 1 des Anhangs zu entnehmen. 

 

 

III.  Konsolidierungsmethoden 

  

 1. Vollkonsolidierung 

Die dem Vollkonsolidierungskreis angehörenden Sondervermögen/Unternehmen werden 

gemäß §§ 300 bis 309 HGB voll konsolidiert, d. h. sämtliche Vermögensgegenstände, 

Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sowie Aufwendungen und Erträge der ein-

bezogenen Sondervermögen/Unternehmen werden vollständig und nach den konzern-

einheitlichen Rechnungslegungsvorschriften in den Gesamtabschluss aufgenommen. 

 

2. At-Equity-Konsolidierung 

Die assoziierten Unternehmen des LWL werden entsprechend den §§ 311 und 312 Abs. 1 

Nr. 1 HGB mit dem Buchwert - zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung in den Ge-

samtabschluss, fortgeschrieben gemäß § 312 Abs. 4 HGB - in einem gesonderten Posten 

in der Gesamtbilanz angesetzt. 
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3. At-Cost-Beteiligungen 

Die Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung und die sonstigen Beteiligungen wer-

den mit ihren Beteiligungsbuchwerten in der Gesamtbilanz dargestellt. 

 

 

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Die grundsätzlich angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind nachste-

hend dargestellt. Besonderheiten werden bei den einzelnen Bilanzposten erläutert. 

 

Die jeweiligen Posten werden zum 31.12.2017 vorsichtig und überwiegend einzeln bewer-

tet. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Gesamtbilanz bekannt gewordenen 

Risiken, die zum Stichtag bereits vorliegen, werden aufgenommen. 

 

1. Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt mit den An-

schaffungskosten. 

 

2. Das vorhandene Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten/Herstel-

lungskosten gemäß § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW ermittelt worden. Von Ver-

einfachungsverfahren wie Festbewertung und Gruppenbewertung gemäß § 54 i. V. 

m. § 34 GemHVO NRW und Bewertung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ge-

mäß § 33 Abs. 4 GemHVO NRW wird in geringfügigem Umfang Gebrauch gemacht. 

 

3. Die Bewertung der übrigen Beteiligungen erfolgt zu Anschaffungskosten (At-

Cost-Beteiligungen). 

 

4. Die Bilanzierung der Ausleihungen erfolgt mit dem Nennwert. 

 

5. Die Bewertung der Vorräte erfolgt unter Berücksichtigung des Niederstwertprin-

zips zu Anschaffungskosten. 

 

6. Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum 

Nennwert angesetzt, soweit keine Einzel- oder Pauschalwertberichtigung erfolgte. 

 

7. Die liquiden Mittel werden zum Nennwert ausgewiesen. 

 

8. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleis-

tete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach die-

sem Tag darstellen. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert. 
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9. Die Sonderposten beinhalten zweckgebundene Zuwendungen für Vermögensge-

genstände und sonstige Sonderposten. Die Sonderposten für zweckgebundene 

Zuwendungen für Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungs-

dauer der durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegen- 

stände ertragswirksam aufgelöst. Die sonstigen Sonderposten lassen das Volumen 

des verwalteten Vermögens erkennen (Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte 

Menschen, Altenpflegeausbildungsumlage, rechtlich unselbstständige Stiftungen 

und Haftpflichtversicherungen der LWL-Kliniken). Zugänge zu den Sonderposten 

wurden mit dem Nennwert angesetzt. 

 

10. Die Rückstellungen werden gemäß § 36 GemHVO NRW und dem Grundsatz der 

kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Ver-

pflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Gesamtbilanz bekannt wer-

den, gebildet. Die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt zum 

Barwert; sonstige Rückstellungen werden grundsätzlich mit dem Nennwert bilan-

ziert. 

 

11. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbe-

trag.  

 

12. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag erhal-

tene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach die-

sem Tag darstellen. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert. 

 

 

V. Erläuterungen zum LWL-Gesamtabschluss 

 

 

1. Erläuterungen zur Gesamtbilanz 

 

1.1 Besonderheiten in der Gesamtbilanz 

 

Die Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen, die Altenpflegeausbildungsum-

lage und das Kapital der rechtlich unselbstständigen Stiftungen berühren als Vermögen 

die Gesamtbilanz des LWL, sie sind aber gesondert und ausgeglichen auszuweisen. 

 

Auf der Aktivseite sind diese Vermögenspositionen in verschiedenen Posten enthalten, z. 

B. in den Ausleihungen und den liquiden Mitteln. Ihnen stehen auf der Passivseite jeweils 

entsprechende Sonderposten und ggf. Verbindlichkeiten und Rückstellungen gegenüber. 

Ausschließlich an diesen Sonderposten lässt sich die Höhe des verwalteten Vermögens 

ablesen. 
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Auf Hinweis des Landes NRW werden die Beteiligungen des LWL an den rechtlich selbst-

ständigen Stiftungen in der Bilanz aktiviert. In gleicher Höhe werden entsprechende Son-

derrücklagen passiviert. Aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung für den „Konzern 

LWL“ werden sie nicht konsolidiert. 

 

1.2 Aktivseite der Bilanz 

 

Anlagevermögen 

 

Eine Gesamtübersicht des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen  

(Anlage 2). 

 

Immaterielle Vermögensgegenstände 

 

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Software und andere 

Lizenzen. Die Nutzungsdauer der Software wird mit 5 Jahren angesetzt. Andere Lizenzen 

werden über die Vertragslaufzeit abgeschrieben. Unbegrenzt eingeräumte Lizenzen wer-

den nicht abgeschrieben, wenn sie keiner Abnutzung unterliegen. 

 

Der positive Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung der voll zu konsolidieren-

den Sondervermögen/Gesellschaften wird innerhalb der immateriellen Vermögensgegen-

stände ausgewiesen. Dieser entsteht, wenn der bei der Kapitalkonsolidierung ermittelte 

Zeitwert des Eigenkapitals eines voll zu konsolidierenden Betriebes unter dem entspre-

chenden Beteiligungsbuchwert (i. d. R. die Anschaffungskosten) liegt. 

Für die erstmalige Konsolidierung der SeWo gGmbH im Gesamtabschluss 2017 wird ein 

positiver Unterschiedsbetrag in Höhe von 7.174,30 EUR ausgewiesen. 

 

Sachanlagen 

 

Im Bereich der Sachanlagen werden unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Bauten auf fremdem Grund und Bo-

den, Kunstgegenstände und Kulturgüter, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, 

die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Anlagen im Bau dargestellt. 

 

Finanzanlagen 

 

Anteile an verbundenen Unternehmen 

 

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen werden die privatrechtlichen Unterneh-

men ausgewiesen, an denen der LWL mehrheitlich beteiligt ist und die von untergeordne-

ter Bedeutung sind. Hierbei handelt es sich um die Gemeindepsychiatrische Zentrum Det-

mold GmbH, die Westfälische Werkstätten gGmbH in Lippstadt und die Ardey-Verlag 

GmbH. 
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Anteile an assoziierten Unternehmen 

 

Unter diesem Posten werden die Anteile an der Provinzial Nordwest Holding AG und der 

KEB Holding AG einschließlich der Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung aus-

gewiesen. 

 

 

Übrige Beteiligungen 

 

Als übrige Beteiligungen werden die Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen aus-

gewiesen, soweit der LWL nicht mehrheitlich, jedoch mindestens zu 20 % beteiligt ist und 

die von untergeordneter Bedeutung sind. Hierbei handelt es sich um die ZAB GmbH, PTV 

Psychosozialer Trägerverbund Dortmund GmbH, RW Gesellschaft öffentlich rechtliche An-

teilseigner III mbH, RWEB GmbH, Dortmund und das Institut für vergleichende Städtege-

schichte GmbH. 

 

Ferner werden hier die rechtlich selbstständigen Stiftungen ausgewiesen, die der LWL als 

Stifter mit errichtet hat bzw. an denen der LWL beteiligt ist, namentlich die LWL-Kulturstif-

tung, die Stiftung Preußen-Museum NRW, die Stiftung Kloster Dalheim, Peter Paul Ru-

bens-Stiftung und die Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung. 

 

Wertpapiere des Anlagevermögens 

 

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens werden insbesondere die Aktien an diver-

sen DAX-Unternehmen der Kulturstiftung Westfalen-Lippe gGmbH ausgewiesen. 

 

Ausleihungen 

 

Unter Ausleihungen sind langfristige Darlehen bilanziert, die der LWL im Rahmen seiner 

Aufgabenerfüllung vergibt. 

 

Bei den Ausleihungen handelt es sich im Wesentlichen um: 

 

- Ausleihung an die KEB Holding AG 

- Darlehen an Altenhilfeeinrichtungen sowie 

- Darlehen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen 

- Schuldscheindarlehen und Termingelder. 
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Umlaufvermögen 

 

Vorräte 

 

Erfasst sind sämtliche Waren, die zum Verkauf oder zur kostenlosen Abgabe zur Verfügung 

stehen, sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sofern der Bestand nicht unwesentlich ist.  

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

 

Sonstige Forderungen 

 

Der Gesamtbetrag der Sonstigen Forderungen beträgt 329,6 Mio. EUR (Vorjahr: 305,4 Mio. 

EUR), hiervon betreffen 143,9 Mio. EUR (Vorjahr: 129,6 Mio. EUR) öffentlich-rechtliche For-

derungen bzw. Forderungen aus Transferleistungen der Kernverwaltung. 

 

Sonstige Vermögensgegenstände 

 

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen stellt die Forderung an das Land NRW für 

Erstattungen von Versorgungsleistungen und für die zum 01.01.2008 vom Land NRW auf 

den LWL übertragene Versorgungsverwaltung einen wesentlichen Posten dar. Dieser Pos-

ten bildet einen Ausgleich für die auf der Passivseite gebildeten Pensions- und Beihilfe-

rückstellungen für die v. g. Bereiche. 

 

Wertpapiere des Umlaufvermögens und Liquide Mittel 

 

Bisher wurden Kassenbestände, Handvorschüsse sowie Guthaben bei Kreditinstituten ins-

gesamt als Liquide Mittel ausgewiesen. Ab dem Gesamtabschluss 2016 werden nach Vor-

gabe des Landes NRW die Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von mehr als drei Monaten 

als Wertpapiere des Umlaufvermögens bilanziert. Die Liquiden Mittel betragen 274,2 Mio. 

EUR und die Wertpapiere des Umlaufvermögens 238,4 Mio. EUR. Zusammen ergeben sich 

512,6 Mio. EUR (Vorjahr: 526,1 Mio. EUR).  

 

Aktive Rechnungsabgrenzung 

 

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet insbesondere die Beamtenbesoldung für Ja-

nuar 2018, die bereits im Dezember 2017 ausgezahlt wurde.   
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1.3 Passivseite der Bilanz 

 

Eigenkapital 

 

Allgemeine Rücklage 

 

Die Allgemeine Rücklage ist die Kapitalbasis für den Fortbestand des „Konzerns LWL“ 

(going-concern-Prinzip). Der negative Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 

der voll zu konsolidierenden Sondervermögen/Gesellschaften wird innerhalb der Allge-

meinen Rücklage ausgewiesen. Dieser entsteht, wenn der bei der Kapitalkonsolidierung 

ermittelte Zeitwert des Eigenkapitals eines voll zu konsolidierenden Betriebes über dem 

entsprechenden Beteiligungsbuchwert (i. d. R. die Anschaffungskosten) liegt. 

Aufgrund einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der passive Unterschiedsbetrag aus 

der Kapitalkonsolidierung 13.404.084,33 EUR beträgt. Damit wurde der Vorjahreswert in 

Höhe von 296.583,97 EUR innerhalb der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ korrigiert. 

 

Sonderrücklagen 

 

Hier werden die Beteiligungen des LWL an den folgenden rechtlich selbstständigen Stif-

tungen ausgewiesen. Dies sind die LWL-Kulturstiftung, die Stiftung Kloster Dalheim, die 

Stiftung Preußen-Museum NRW, die Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung und die Pe-

ter Paul Rubens-Stiftung. 

Des Weiteren werden hier die Beträge ausgewiesen, die die Einrichtungen des LWL-Psy-

chiatrieVerbundes aus dem Verkauf von Anlagevermögen erzielen, welches ursprünglich 

trägerseitig finanziert wurde. Diese Verkaufserlöse fließen als Eigenmittel in zweckgebun-

dene Maßnahmen des LWL-PsychiatrieVerbundes. 

 

Ausgleichsrücklage 

 

Die Ausgleichsrücklage stellt einen Unterposten des Eigenkapitals dar. Sie wird in Höhe 

der Ausgleichsrücklage der LWL-Kernverwaltung ausgewiesen. 

 

Jahresergebnis 

 

Hier ist das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2017 ausgewiesen. 

 

Sonderposten 

 

In einem Sonderposten werden Beträge in der Bilanz ausgewiesen, die der LWL für einen 

festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Der Sonderposten hat sowohl 

Eigen- als auch Fremdkapitalcharakter.  
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Sonderposten für Zuwendungen 

 

Bei den Sonderposten für Zuwendungen handelt es sich um Zuweisungen zu den Investi-

tionen, insbesondere für die Einrichtung der Krankenhausgebäude, die durch das Land 

NRW finanziert sind. 

 

Sonstige Sonderposten 

 

Unter den sonstigen Sonderposten werden jene Vermögenswerte ausgewiesen, die der 

LWL wie fremdes Vermögen verwaltet (Kapital der unselbstständigen Stiftungen, Haft-

pflichtversicherungen der LWL-Kliniken, Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Men-

schen und Altenpflegeausbildungsumlage). Damit ist sichergestellt, dass die zweckbe-

stimmte Verwendung nachgewiesen wird, eine erfolgsneutrale Behandlung in der Ergeb-

nisrechnung erfolgt und die Höhe der Vermögenswerte erkennbar ist. 

 

Rückstellungen 

 

Rückstellungen stellen Fremdkapital dar. Im Gegensatz zu den Verbindlichkeiten sind sie 

hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe noch ungewiss, werden jedoch mit einer hin-

reichend großen Wahrscheinlichkeit erwartet und führen zukünftig zum Abfluss liquider 

Mittel.  

 

Pensionsrückstellungen 

 

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Pensionsverpflichtungen nach den beamten-

rechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Für die Rückstellung ist im Teilwert-

verfahren der Barwert zu ermitteln. 

 

Die Ermittlung des Barwertes erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen 

Lippe (KVW) in Münster. Diese hat für die Berechnung der Rückstellung die finanz- und 

versicherungsmathematischen Grundsätze der Heubeck AG zu Grunde gelegt. 

 

Im Rahmen der Ermittlung des Wertes der Pensionsrückstellungen wird auch der Barwert 

für die Beihilferückstellung der aktiv beschäftigten Beamten sowie der Versorgungsemp-

fänger des LWL auf der Grundlage finanz- und versicherungsmathematischer Grundsätze 

der Heubeck AG unter Beachtung des § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ermittelt. 

 

In allen Fällen, in denen spätere Versorgungsaufwendungen durch Dritte mitfinanziert 

werden – im Bereich der Personalgestellung und der vom Land NRW auf den LWL über-

tragenen Versorgungsverwaltung – ist korrespondierend zu den Pensions- und Beihilfe-

rückstellungen eine Forderung eingestellt worden. Durch diese Forderung ergibt sich eine 

erfolgsneutrale Darstellung in der Ergebnisrechnung.  
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Sonstige Rückstellungen 

 

Zu den Pflichtrückstellungen gehören gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW die Verpflichtun-

gen, die dem Grunde und der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt 

sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Dabei muss wahrscheinlich sein, 

dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Ab-

schlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. 

Darüber hinaus sind nach § 36 Absatz 5 GemHVO NRW für drohende Verluste aus schwe-

benden Geschäften und aus laufenden Verfahren Rückstellungen anzusetzen, sofern der 

voraussichtliche Verlust nicht geringfügig ist. 

 

 

Verbindlichkeiten 

 

Eine Gesamtübersicht der Verbindlichkeiten einschließlich der Restlaufzeiten ist dem  

Gesamtverbindlichkeitenspiegel zu entnehmen (Anlage 4). Die Verbindlichkeiten wurden 

mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 

 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung 

 

Die Kreditverbindlichkeiten bestehen gegenüber dem öffentlichen Bereich und Kreditin-

stituten. Zum 31.12.2017 bestehen Kreditverbindlichkeiten gegenüber Banken in Höhe von 

rd. 425,8 Mio. EUR (Vorjahr: 600,6 Mio. EUR), die sich auf den Investitionsbereich rd. 267,9 

Mio. EUR (Vorjahr: 279,7 Mio. EUR) und den Liquiditätsbereich rd. 157,9 Mio. EUR (Vorjahr: 

320,9 Mio. EUR) aufteilen. 

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 

Zum Stichtag weisen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen einen Endbe-

stand von rd. 40,8 Mio. EUR (Vorjahr: 40,0 Mio. EUR) aus. Hierin sind insbesondere solche 

Verbindlichkeiten enthalten, die im Rahmen des Geschäftsjahreswechsels zu Beginn des 

neuen Geschäftsjahres noch zu Lasten des alten gebucht werden, deren Ausgleich aber 

erst im neuen Jahr erfolgt. 

 

 Sonstige Verbindlichkeiten 

 

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verpflichtungen ausgewiesen, die sich un-

ter anderem aus dem Bereich Transferleistungen ergeben. 

 

Die Aufrechnungsdifferenzen der Schuldenkonsolidierung werden saldiert bei den sonsti-

gen Verbindlichkeiten in Höhe von 114 TEUR ausgewiesen. Die Aufklärung der Aufrech-
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nungsdifferenzen erfordert einen unverhältnismäßig hohen Aufwand und ist für die Ver-

mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns von untergeordneter 

Bedeutung.  

 

 

Passive Rechnungsabgrenzung 

 

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Zahlungseingänge im 

Geschäftsjahr 2017, die jedoch dem Jahresergebnis 2018 zuzurechnen sind. 

Die Zusammensetzung und Entwicklung der maßgeblichen Posten der Gesamtbilanz sind 

im Gesamtlagebericht dargestellt. 

 

 

2. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung 

 

Die Aufrechnungsdifferenzen der Aufwands- und Ertragskonsolidierung werden bei den 

sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2,296 Mio. EUR und bei den sonstigen or-

dentlichen Aufwendungen in Höhe von 3,131 Mio. EUR ausgewiesen. Die Aufklärung der 

Aufrechnungsdifferenzen erfordert einen unverhältnismäßig hohen Aufwand und ist für 

die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns von unterge-

ordneter Bedeutung.  

 

Die Zusammensetzung und Entwicklung der maßgeblichen Posten der Gesamtergebnis-

rechnung sind im Gesamtlagebericht dargestellt. 
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Anlage 1 zum Anhang: Konsolidierungskreis 

 

Liste der voll zu konsolidierenden Sondervermögen und Unternehmen 

 
Beteiligungsquote 

 
LWL-Universitätsklinikum Bochum        100,00 % 

LWL-Klinik Dortmund         100,00 % 

LWL-Klinikum Gütersloh         100,00 % 

LWL-Klinik Hemer         100,00 % 

LWL-Klinik Herten         100,00 % 

LWL-Klinik Lengerich         100,00 % 

LWL-Klinik Lippstadt         100,00 % 

LWL-Klinik Marsberg         100,00 % 

LWL-Klinik Münster         100,00 % 

LWL-Klinik Paderborn         100,00 % 

LWL-Klinik Warstein         100,00 % 

LWL-Universitätsklinik Hamm        100,00 % 

LWL-Klinik Marl-Sinsen         100,00 % 

LWL-Klinik Marsberg, Kinder- und Jugendpsychiatrie      100,00 % 

LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund      100,00 % 

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem       100,00 % 

LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt      100,00 % 

LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg     100,00 % 

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt     100,00 % 

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg     100,00 % 

LWL-Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein     100,00 % 

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne        100,00 % 

LWL-Klinik Dortmund - Elisabeth - Klinik –       100,00 % 

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine        100,00 % 

LWL-Jugendhilfezentrum Marl        100,00 % 

LWL-Heilpädagogisches Kinderheim Hamm       100,00 % 

LWL-Jugendheim Tecklenburg        100,00 % 

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb        100,00 % 

Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH    100,00 % 

Kulturstiftung Westfalen-Lippe gemeinnützige GmbH      100,00 % 

Selbständiges Wohnen gemeinnützige GmbH      100,00 % 
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Liste der assoziierten Unternehmen        Beteiligungsquote 

 

 

Provinzial NordWest Holding AG, Münster 40,00 % 

KEB Holding AG, Dortmund  17,53 % 

 

Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung und sonstige Beteiligungen 

 

 

Ardey-Verlag GmbH, Münster 100,00 % 

Institut für vergleichende Städtegeschichte – IStG – GmbH, Münster 20,00 % 

Gemeindepsychiatrisches Zentrum GmbH, Detmold  66,67 % 

Westfälische Werkstätten GmbH, Lippstadt-Benninghausen  52,00 % 

Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen gGmbH (ZAB), Gütersloh  31,60 % 

Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Lichtenau  30,75 % 

LWL-Kulturstiftung, Münster  100,00 % 

Peter Paul Rubens-Stiftung     2,89 % 

PTV Psychosozialer Trägerverbund Dortmund GmbH, Dortmund  25,20 % 

Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung, Havixbeck  20,29 % 

Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe  12,22 % 

RWE AG, Essen    1,08 % 

Stiftung Preußen-Museum NRW  10,39 % 

Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf   0,87 % 

d-NRW AöR, Dortmund   0,08 % 

Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH, Dortmund   1,64 % 

RW Gesellschaft öffentlich rechtliche Anteilseigner III mbH, Düsseldorf 32,41 % 

RWEB GmbH, Dortmund  100,00 % 



LWL-Finanzabteilung

Anlage 2 zum Anhang: Anlagenspiegel

Anlagenspiegel zum 31.12.2017

Stand

01.01.2017

Zugänge

2017

Abgänge

2017

Umbuchungen

2017 Korrekturen

Stand

31.12.2017

Abschreibung

01.01.2017

Abschreibung

2017

Abschreibung

Abgänge

Abschreibung

Umbuchungen

Zuschreibung

2017 Korrekturen

kumulierte

Abschreibung

Buchwert

31.12.2017

Buchwert

01.01.2017

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte 38.855.322,33 7.174,30 0,00 0,00 0,00 38.862.496,63 -38.855.322,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.855.322,33 7.174,30 0,00

1.1.2 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 25.520.975,90 1.617.070,15 -106.569,99 785.288,92 13.955,20 27.830.720,18 -18.904.007,53 -2.405.341,07 48.802,06 0,00 0,00 -13.636,62 -21.274.183,16 6.556.537,02 6.616.968,37

1.1.3 Anzahlungen auf immaterielle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vermögensgegenstände

Zwischensumme Immaterielle 64.376.298,23 1.624.244,45 -106.569,99 785.288,92 13.955,20 66.693.216,81 -57.759.329,86 -2.405.341,07 48.802,06 0,00 0,00 -13.636,62 -60.129.505,49 6.563.711,32 6.616.968,37

Vermögensgegenstände

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und 16.265.723,50 18.228,09 0,00 0,00 0,00 16.283.951,59 -652.994,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -652.994,40 15.630.957,19 15.612.729,10

         grundstücksgleiche Rechte

1.2.2 Bebaute Grundstücke und 1.580.940.599,58 14.130.115,83 -2.877.713,47 52.487.688,60 -24.874,85 1.644.655.815,69 -548.501.617,56 -33.384.469,78 1.950.114,04 0,00 0,00 24.824,85 -579.911.148,45 1.064.744.667,24 1.032.438.982,02

         grundstücksgleiche Rechte

1.2.3 Infrastrukturvermögen 8.305.607,45 55.516,80 0,00 439,31 8.361.563,56 -3.316.613,15 -381.276,47 0,00 0,00 0,00 -3.697.889,62 4.663.673,94 4.988.994,30

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 21.511.929,70 42.599,04 -256.040,98 9.623,96 8.273,20 21.316.384,92 -10.103.143,76 -1.178.422,30 161.967,99 0,00 0,00 -8.273,20 -11.127.871,27 10.188.513,65 11.408.785,94

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 146.355.501,59 678.574,63 -106.196,45 16.231,47 146.944.111,24 -13.108.496,76 -39.322,15 89.949,79 0,00 0,00 -13.057.869,12 133.886.242,12 133.247.004,83

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, 95.222.203,06 3.352.324,45 -478.730,10 3.260.298,53 563.864,52 101.919.960,46 -62.454.370,46 -4.947.160,43 401.258,82 0,00 0,00 -432.540,96 -67.432.813,03 34.487.147,43 32.767.832,60

         Fahrzeuge

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 224.354.835,74 13.937.749,17 -7.713.661,62 4.579.089,87 -667.817,18 234.490.195,98 -177.525.385,78 -13.860.640,67 6.100.051,12 0,00 0,00 536.364,04 -184.749.611,29 49.740.584,69 46.829.449,96

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und  76.745.590,54 32.360.468,50 -978.271,21 -61.138.660,66 -101,81 46.989.025,36 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,20 0,00 46.989.025,36 76.745.627,74

Anlagen im Bau

Zwischensumme Sachanlagen 2.169.701.991,16 64.575.576,51 -12.410.613,83 -785.288,92 -120.656,12 2.221.081.664,92 -815.662.584,67 -53.791.291,80 8.703.341,76 0,00 0,00 120.337,53 -860.630.197,18 1.360.330.811,62 1.354.039.406,49

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.344.243,12 162.309,00 0,00 0,00 -733.882,51 2.772.669,61 -703.069,94 0,00 0,00 0,00 0,00 703.069,94 0,00 2.772.669,61 2.641.723,18

1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen 1.183.674.306,02 36.588.714,81 -16.000.000,00 0,00 0,00 1.204.263.020,83 -525.559.560,47 0,00 0,00 0,00 0,00 -525.559.560,47 678.703.460,36 658.114.745,55

1.3.3 Übrige Beteiligungen 15.362.357,51 0,00 0,00 0,00 0,00 15.362.357,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.362.357,51 15.362.357,51

1.3.4 Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 55.910.582,68 18.461.703,13 -11.569.203,09 0,00 25.604,36 62.828.687,08 -1.109.859,51 0,00 0,00 0,00 393.702,11 -26.154,36 -742.311,76 62.086.375,32 54.800.173,17

1.3.6 Ausleihungen

 1.3.6.1 Ausleihungen an Beteiligungen 51.325.382,38 0,00 0,00 0,00 0,00 51.325.382,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.325.382,38 51.325.382,38

 1.3.6.2 Sonstige Ausleihungen 219.327.163,97 7.124.860,00 -7.924.400,44 0,00 0,00 218.527.623,53 -16.841,82 -57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.841,82 218.453.781,71 219.310.322,15

Zwischensumme Finanzanlagen 1.528.944.035,68 62.337.586,94 -35.493.603,53 0,00 -708.278,15 1.555.788.019,09 -527.389.331,74 -57.000,00 0,00 0,00 393.702,11 676.915,58 -526.375.714,05 1.028.704.026,89 1.001.554.703,94

Summe Anlagevermögen 3.763.022.325,07 128.537.407,90 -48.010.787,35 0,00 -814.979,07 3.843.548.945,62 -1.400.811.246,27 -56.253.632,87 8.752.143,82 0,00 393.702,11 783.616,49 -1.447.135.416,72 2.395.598.549,83 2.362.211.078,80

Arten des Anlagevermögens 

Anschaffungs- und Herstellungskosten in EUR Abschreibungen in EUR Buchwert in EUR



LWL - Finanzabteilung

Anlage 3 zum Anhang: Kapitalflussrechnung

Lfd. Nr. Position Werte 2017 Werte 2016

01 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 190.154.988,53 EUR 95.341.139,12 EUR

02 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen 56.253.632,87 EUR 57.038.556,59 EUR

03 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 9.709.687,34 EUR 83.183.088,22 EUR

04 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -60.287.603,02 EUR -101.349.293,75 EUR

05 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen aus dem Anlagevermögen -421.034,52 EUR -18.406,40 EUR

06
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die 

nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-33.137.304,68 EUR -23.089.450,79 EUR

07
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva,

die nicht der Investitions- und Finanzierungtätigkeit zuzuordnen sind
27.376.187,15 EUR 13.279.499,69 EUR

08 +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen 0,00 EUR 0,00 EUR

09 = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 189.648.553,67 EUR 124.385.132,68 EUR

10 Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens 4.128.306,59 EUR 2.971.692,67 EUR

11 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -63.790.287,59 EUR -80.043.872,73 EUR

12 + Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens 57.767,93 EUR 12.579,70 EUR

13 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -2.409.533,37 EUR -1.379.762,94 EUR

14 + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 19.493.603,53 EUR 52.456.005,54 EUR

15 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -25.586.563,13 EUR -44.138.335,41 EUR

16
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonst. 

Geschäftseinheiten
0,00 EUR 0,00 EUR

17
- Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonst. 

Geschäftseinheiten
0,00 EUR 0,00 EUR

18
+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen 

Finanzdisposition
152.400.000,00 EUR 119.490.100,00 EUR

19
- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen 

Finanzdisposition
-204.900.000,00 EUR -169.900.000,00 EUR

20 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -120.606.706,04 EUR -120.531.593,17 EUR

21 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 524.485,90 EUR 228.686,27 EUR

22 - Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter 0,00 EUR 0,00 EUR

23 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und Aufnahme von Krediten 155.881.998,11 EUR 151.241.970,73 EUR

24 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten -330.663.565,52 EUR -176.496.211,49 EUR

25 + Einzahlungen aus Sonderposten für Zuwendungen, Beiträgen und Gebühren 39.170.777,72 EUR 30.109.619,37 EUR

26 = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit -135.086.303,79 EUR 5.084.064,88 EUR

27 Zahlungswirksame Veränderungen des Zahlungsmittelfonds -66.044.456,16 EUR 8.937.604,39 EUR

28
+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des 

Finanzmittelfonds
0,00 EUR 0,00 EUR

29 + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 340.208.856,44 EUR 331.271.252,05 EUR

30 = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 274.164.400,28 EUR 340.208.856,44 EUR

Der Finanzmittelfonds setzt sich entsprechend DRS 2 zusammen aus dem Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. 2017: In der Gesamt-Bilanzposition 

"Liquide Mittel" ist ein Betrag in Höhe von 274.164.400,28 Euro ausgewiesen. Die Festgelder i.H.v. 238.400.000 Euro (Vorjahr: 185.900.000 Euro) mit einer Laufzeit von mehr als 

drei Monaten sind als Wertpapiere des Umlaufvermögens bilanziert. Diese sind demnach nicht zu berücksichtigen, so dass sich ein Finanzmittelfonds i.H.v.  274.164.400,28 Euro 

ergibt.



LWL-Finanzabteilung

Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel

Gesamtverbindlichkeitenspiegel 31.12.2017

Gesamtbetrag des 

Geschäftsjahres

Gesamtbetrag 

des Vorjahres

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-267.923.150,34 -11.689.031,88 -35.803.411,92 -220.430.706,54 -279.729.130,66

-157.902.928,07 -50.015.412,46 -32.121.697,99 -75.765.817,62 -320.878.515,06

-40.805.992,62 -39.467.267,11 -1.338.725,51 0,00 -39.992.322,91

-271.875.065,93 -251.321.451,90 -20.386.609,61 -167.004,42 -239.899.948,18

-738.507.136,96 -352.493.163,35 -89.650.445,03 -296.363.528,58 -880.499.916,81

mit einer Restlaufzeit von

6. Summe aller Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten

1. Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für 

    Investitionen

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur 

    Liquiditätssicherung

5. Sonstige Verbindlichkeiten

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

    und Leistungen
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